
A U S  D E R  P R A X I S  F Ü R  D I E  P R A X I S  

Liebe Leserin, lieber Leser, 

bereits dreimal hat Ulrike 

Häßler vom Kriminologi-

schen Dienst im Bildungs-

institut des niedersächsi-

schen Justizvollzuges über 

die Ergebnisse der bundes-

einheitlichen Erhebung über 

den Suchtmittelkonsum von 

Inhaftierten berichtet. Nun 

stellt sie in unserem 34. Jus-

tiz-Newsletter zusammen mit 

Jan Herter von der JVA 

Aachen  die Ergebnisse der 

neusten Auswertung vor, die 

im Rahmen der Zugangsun-

tersuchung von rund 4.700 

inhaftierten Personen im 

niedersächsischen Justizvoll-

zug erhoben wurden.  

Durch die Corona-Pandemie 

wurde nicht nur das gesell-

schaftliche Leben, sondern 

ebenso die Kriminalitätsent-

wicklung gravierend beein-

flusst. In vielen Deliktberei-

chen ist ein Rückgang zu 

verzeichnen. Straftaten im 

Bereich der Cyberkriminalität 

sind jedoch stark gestiegen. 

60 Prozent der Unternehmen 

waren in den letzten zwölf 

Monaten Cyberangriffen aus-

gesetzt. Professorin Dr. Gina 

Rosa Wollinger von der 

Hochschule für Polizei und 

öffentliche Verwaltung Nord-

rhein-Westfalen und Arne 

Dreißigacker vom Kriminolo-

gischen Forschungsinstitut 

Niedersachen e. V. stellen 

uns die bisher europaweit 

umfangsreichste Studie rund 

um den Themenkomplex 

Cyberkriminalität und IT.-

Sicherheit vor und zeigen 

Entwicklungen auf, die auch 

für die Justiz von Bedeutung 

sind. 

Religionen und Weltan-

schauung sind im Vollzug 

besonders sensible Berei-

che, bei denen in der Praxis 

viele Fragestellungen auftre-

ten. Unser Vollzugsrecht-

Experte Michael Schäfers-

küpper von der Fachhoch-

schule für Rechtspflege 

Nordrhein-Westfalen hilft in 

seinem Artikel gewohnt kom-

petent und verständlich bei 

der Beantwortung einiger 

Fragen.  

Das HIS-Programm (= Har-

monisierung der Informatik in 

der Strafjustiz) trägt dazu 

bei, den digitalen Wandel im 

Schweizer Justizvollzug zu 

ordnen und voranzubringen. 

HIS-Programm-Manager Dr. 

Jens Piesbergen von  

der Konferenz der Kantona-

len Justiz- und Polizeidirekto-

rinnen und -direktoren 

(KKJPD) erläutert uns den 

Weg „zum Recht, der nicht 

mehr über Papierberge füh-

ren soll“.   

Ausgewogener Schlaf ist für 

uns Menschen elementar 

wichtig. Laura Kaliqanaj von 

der LWL-Maßregelvollzugs-

klinik Schloss Haldem hat 

rund 200 niedersächsische 

Inhaftierte über ihr Schlafver-

halten befragt. Sie präsen-

tiert uns ihre Ergebnisse und 

gibt Denkanstöße für den 

Vollzugsalltag.  

Migration und Kriminalität ist 

ein immer wieder kontrovers 

diskutiertes Thema. Profes-

sor Dr. Dirk Baier von der 

Züricher Hochschule für An-

gewandte Wissenschaften 

und Yvonne Krieg vom Krimi-

nologischen Forschungsinsti-

tut Niedersachsen e. V. fas-

sen in ihrem ausführlichen 

Artikel die Befunde aus Hell- 

und Dunkelfeldforschung zu 

diesem Thema zusammen.  

Wir wünschen Ihnen viel 

Spaß beim Lesen!  

Herzliche Grüße aus Celle 

sendet Ihnen 

   Michael Franke 
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ZUR DROGENPROBLEMATIK VON INHAFTIERTEN  

suchung für jede in-

haftierte Person erho-

ben. 

Am 31.03.2021 befan-

den sich insgesamt 

4.621 inhaftierte Per-

sonen im niedersäch-

sischen Justizvollzug, 

darunter 4.390 Män-

ner und 231 Frauen.  

Ergebnisse des sechsten Stichtages der bundeseinheitlichen 

Erhebung zur stoffgebundenen Suchtmittelproblematik  

in Niedersachsen  

von Ulrike Häßler & Jan Herter 

Die bundeseinheitliche 

Erhebung über den 

Suchtmittelkonsum von 

Inhaftierten zu Haftbe-

ginn befindet sich im 

sechsten Projektjahr. 

Schon dreimal wurden 

hier Ergebnisse der 

Erhebung für Nieder-

sachsen berichtet.1 Im 

Folgenden werden  

die aktuellen Ergeb-

nisse des Stichtags 

31.03.2021 vorgestellt 

(vgl. für bundesweite 

Ergebnisse Stoll et al. 

2019). Die Daten  

zur Suchtmittelbelas-

tung werden im Rah-

men der medizini-

schen Zugangsunter-

belastet sind als Män-

ner: 53 % der weibli-

chen Inhaftierten ha-

ben ein Suchtmittel-

problem, bei den Män-

nern dagegen 48 %. 

Sowohl bei Männern 

als auch bei Frauen 

wird Substanzabhän-

gigkeit häufiger diag-

nostiziert als Sub-

stanzmissbrauch. 

Beim Phänomen Sub-

wird im bundesweiten 

Bericht beschrieben.2  

Wie aus Abbildung 1 

ersichtlich wird, wei-

sen 52 % der 4.621 

Inhaftierten zum Stich-

tag kein Suchtmittel-

problem auf. Bei der 

Verteilung nach Ge-

schlecht wird deutlich, 

dass Frauen prozentu-

al etwas stärker mit 

Suchtmittelproblemen 

Gesamtüberblick 

zum Stichtag 

31.03.2021 

Von diesen 4.621 Per-

sonen wiesen 48 % 

eine Abhängigkeit von 

Suchtmitteln auf oder 

konsumierten diese 

missbräuchlich. Im Ge-

gensatz zum abhängi-

gen Konsum, der an-

hand spezifischer Kri-

terien (u.a. Toleranz-

entwicklung, Entzugs-

erscheinungen) defi-

niert wird, beschreibt 

ein missbräuchlicher 

Konsum den fortge-

setzten Suchtmittel-

gebrauch trotz ge-

sundheitlicher Schä-

den. Näheres zur Un-

terscheidung zwi-

schen den Konsum-

formen „Missbrauch“ 

und „Abhängigkeit“ 

Ulrike Häßler (links),  

Sozial- und Organisations-

pädagogin M. A., Bildungsinstitut 

des niedersächsischen Justizvoll-

zuges - Kriminologischer Dienst  

Jan Herter (rechts),  

Psychologe, JVA Aachen 

 

 

Der Kriminologische Dienst befindet sich in der Fuhsestraße 30 in Celle 

stanzmissbrauch zeigt 

sich jedoch, dass 

Frauen mit 24 % et-

was stärker betroffen 

sind als Männer mit 

20 % Belastung.  

In den letzten Jahren 

ist in Niedersachsen 

ein Rückgang der Be-

lastung durch Sucht-

mittelkonsum zu er-

kennen, insbesondere 



 

Newsletter Nr. 34                                                                                                           Seite  3 
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„Belastung“ des nie-

dersächsischen 

Strafvollzuges ins-

gesamt 

Bezogen auf alle In-

haftierten wurde in 

Abbildung 1 (oben)

deutlich, dass circa 

die Hälfte aller 4.621 

Inhaftierten in Nieder-

sachsen zum Stichtag 

ein Suchtmittelprob-

lem aufweisen.  

weiblichen Inhaftierten 

dagegen Opioide 

(15 %), Kokain sowie 

Cannabinoide (jeweils 

11 %). Die Substanz-

klassen Sedativa/

Hypnotika, Halluzino-

gene und flüchtige Lö-

sungsmittel spielen, 

wie schon in den letz-

ten Jahren, im nieder-

sächsischen Strafvoll-

zug eine vergleichbar 

geringe Rolle. 

Welche Substanz-

klassen werden kon-

sumiert? 

Im Folgenden werden 

nur die 2.235 Perso-

nen betrachtet, die zu 

Haftbeginn entweder 

eine Abhängigkeit 

aufgewiesen oder 

Substanzen miss-

bräuchlich konsumiert 

haben. 

Bei der Betrachtung 

der verschiedenen 

Arten von Suchtmittel-

problematiken in Ab-

bildung 2 (nächste 

Seite) wird deutlich, 

dass multipler Sub-

stanzkonsum sowohl 

bei Männern (41 %) 

als auch bei Frauen 

(43 %) besonders 

stark vertreten ist. Bei 

männlichen Gefange-

nen steht darüber hin-

aus der problemati-

sche Konsum von 

Cannabinoiden (25 %) 

und Alkohol (17 %) im 

Vordergrund. Bei 

bei den männlichen 

Inhaftierten. Während 

in 2017 noch 64 % al-

ler Personen zu Haft-

beginn entweder ab-

hängig waren oder 

Substanzen miss-

bräuchlich konsumier-

ten, sank diese Zahl 

seitdem kontinuierlich 

auf aktuell 48 %. Ver-

mutungen, wie dieser 

Rückgang zustande 

kommt, können hier 

nicht dargestellt wer-

den.  

Überproportional häu-

fig treten Probleme 

mit multiplem Sub-

stanzkonsum auf 

(20 % aller Inhaftier-

ten), wie in Abbildung 

3 (nächste Seite) zu 

erkennen ist. Am 

zweithäufigsten be-

steht eine Suchtmittel-

problematik aufgrund 

von Cannabinoiden. 

Vor allem unter jünge-

ren Straftätern ist 

„Während in 2017 noch 64 % 

aller Personen zu Haftbeginn 

entweder abhängig waren 

oder Substanzen 

missbräuchlich 

konsumierten, sank diese 

Zahl seitdem kontinuierlich 

auf aktuell 48 %. 

Vermutungen.“ 

Abbildung 1. Suchtmittelproblemati-

ken innerhalb der gesamten nieder-

sächsischen Gefangenenpopulation 

differenziert nach Geschlecht zum 

Stichtag 31.03.2021, N= 4.621,  

in Prozent.3  
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Cannabis ein sehr be-

liebtes Rauschmittel, 

was auch durch inter-

nationale Studien be-

stätigt werden kann 

(Banks et al., 2019; 

Vaughn et al., 2020).4 

Probleme mit Sub-

stanzkonsum allein 

aufgrund von Alkohol 

sind in dieser Erhe-

bung am dritthäufigs-

ten vertreten. Dieser 

Wert liegt nicht we-

sentlich höher als in 

der Allgemeinbevölke-

rung, in der ca. 3 % 

eine Alkoholsucht und 

weitere 2-5 % jährlich 

die Kriterien für 

schädlichen Konsum 

erfüllen (Atzendorf et 

al., 2019). Allerdings 

wird an dieser Stelle 

ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass 

Alkohol sehr wahr-

scheinlich (allein 

schon aufgrund seiner 

breiten Verfügbarkeit) 

in den Angaben zum 

multiplen Substanz-

konsum enthalten sein 

Abbildung 2. (oben):Verteilung von 

Suchtmittelproblematik nach Ge-

schlecht und Substanz für Personen 

mit einer Suchtmittelbelastung zu 

Haftbeginn zum Stichtag 31.03.2021, 

N=2.235, in Prozent.  

Abbildung 3 (unten): Gesamtbelas-

tung (Abhängigkeit + Missbrauch) 

des niedersächsischen Justizvollzu-

ges nach Substanzen zu Haftbeginn 

zum Stichtag 31.03.2021, N=4.621, 

in Prozent. 
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Newsletter Nr. 26 ver-

wiesen. 

2 https://www.ber-

lin.de/ justizvollzug/

service/zahlen-und-

fakten/drogen-sucht/ 

(letzter Zugriff: 

18.10.2021) 

3 Zur besseren Über-

sicht werden Werte 

unter 5 % nicht aufge-

zeigt. 

4 Darüber hinaus ist 

gerade unter jugendli-

Fußnoten: 

1 Im Newsletter Nr. 29 

und im Newsletter Nr. 

26 (mit Erratum im 

Newsletter Nr. 27) wur-

den Ergebnisse des 

jeweiligen Stichtags 

der bundeseinheitli-

chen Erhebung aus 

dem Projekt berichtet. 

Zum Anlass des 

deutschlandweiten 

Projekts, der Frage-

stellung und Historie 

wird auf den o.g. 

sche Daten zur Sucht-

mittelbelastung für 

jeden Inhaftierten zu 

erfassen. Dadurch 

können Entwicklun-

gen über die Jahre 

nachvollzogen werden 

und sowohl einzelne 

Anstalten und theore-

tisch auch Bundeslän-

der miteinander vergli-

chen werden, um be-

sondere Behand-

lungsbedarfe zu er-

kennen. Es hat sich in 

der Diskussion mit den 

Ländern gezeigt, dass 

es bestimmte regiona-

le Muster von der Ver-

breitung von Sub-

stanzklassen gibt 

(Stoll et al. 2021). Dif-

ferenzierte Auswertun-

gen erfolgen in Nie-

dersachsen auf Ebene 

der einzelnen Anstal-

ten. Schon dort sind 

Unterschiede erkenn-

dürfte. Somit ist davon 

auszugehen, dass der 

Anteil der Alkoholab-

hängigen oder miss-

bräuchlichen Alkohol-

konsumierenden von 

8 % in der Gefan-

genenpopulation tat-

sächlich höher aus-

fällt.5  

Ausblick 

Die bundeseinheitliche 

Erhebung bietet die 

Möglichkeit, systemati-

bar. Für das gesamte 

Bundesgebiet könnten 

sich so möglicherweise 

z.B. Stadt-Land-  

oder Ost-West-Unter-

schiede erkennen las-

sen. „Aus Sicht der 

Forschung wäre es 

daher wünschenswert, 

zukünftig auch Länder-

vergleiche durchführen 

zu können, um unge-

klärte Fragen bezüg-

lich der Suchtmittelbe-

chen Straftätern der 

beliebte gleichzeitige 

Konsum mit Cannabis 

und Alkohol vorhersa-

gekräftig für psychi-

sche Probleme (mehr 

noch, als der alleinige 

Konsum von Canna-

bis; Banks et al., 

2019). 

4 Vergleiche aus inter-

nationale Studien da-

zu (Fazel et al., 2006). 

 

„Die bundeseinheitliche 

Erhebung bietet die 

Möglichkeit, systematische 

Daten zur 

Suchtmittelbelastung für 

jeden Inhaftierten zu 

erfassen.“ 

lastung von Gefange-

nen in deutschen 

Justizvollzugsanstal-

ten noch präziser be-

antwortet zu bekom-

men.“ (Stoll et al. 

2021: 17). Die Ar-

beitsgruppe, die die-

se Erhebung umge-

setzt hat, arbeitet 

kontinuierlich an de-

ren Verbesserung 

und wird weitere Be-

richte zu den bundes-

weiten Daten veröf-

fentlichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarempfehlung: 

„Souverän umgehen mit 

Kritik “ vom 30. bis 31. 

August 2022 in Celle 
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Aalsma, M. C., & 

Zapolski, T. C. (2019). 

Poly-use of cannabis 

and other substances 

among juvenile-justice 

involved youth: Varia-

tions in psychological 

and substance-related 

problems by typology. 

The American journal 

of drug and alcohol 

abuse, 45(3), 313-

322.  

Fazel, S., Bains, P., & 

Doll, H. (2006). Sub-

stance abuse and de-

pendence in prisoners: 

a systematic review. 

Addiction, 101(2), 181-

191.  

Stoll, K., Bayer, M. & 

Häßler, U. (2021). Ge-

fangene mit einer 

stoffgebundenen 

Suchtproblematik im 

deutschen Justizvoll-

zug. Ergebnisse einer 

Literatur: 
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schert, C., Seitz, N.-N., 
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Kraus, L. (2019). Ge-

brauch von Alkohol, 

Tabak, illegalen Dro-

gen und Medikamen-

ten. Dtsch Arztebl Int, 

116(35–36), 577-584.  

Banks, D. E., Hersh-

berger, A. R., Pember-

ton, T., Clifton, R. L., 

Substitution. be-

richt_suchtproblemati

k_justizvollzug_stand

_august-2019 (2).pdf 

Vaughn, M. G., Abi 

Nader, M., Salas-

Wright, C. P., Holzer, 

K., Oh, S., & Chang, 

Y. (2020). Trends in 

cannabis use among 

justice-involved youth 

in the United States, 

2002–2017. The Ame-

rican Journal of Drug 

and Alcohol Abuse, 46

(4), 462-  

 

bundesweiten Erhe-

bung zum 31.03.2018. 

Forum Strafvollzug, 1, 

12-18. 

Stoll, K., Bayer, M., 

Häßler, U. & Abraham, 

K. (2019). Bundesein-

heitliche Erhebung zur 

stoffgebunden Sucht-

problematik im Justiz-

vollzug. Auswertung 

der Stichtagserhebung 

(31.03.2018) zur Kon-

sumeinschätzung und 

Kontakt:  

Ulrike Häßler 

E-Mail  

Ulrike.Haessler2 

@justiz.niedersachsen.de 

Telefon 

0 51 41 / 59 39 - 405 

Jan Herter 

E-Mail  

jan.herter@jva-aachen.nrw.de 

Seminarempfehlung: 

Bundesweites Forum: 

Sicherungsverwahrung 

vom 07. bis 08. Novem-

ber 2022 in Celle 

mailto:Ulrike.Haessler2@justiz.niedersachsen.de
mailto:Ulrike.Haessler2@justiz.niedersachsen.de
mailto:Jan.Herter@jva-aachen.nrw.de
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führen. Doch auch unab-

hängig von der pande-

mischen Lage gehören 

Cybercrime-Delikte zu 

einem zunehmenden 

Deliktsfeld (BKA 2019).  

Straftaten aus dem Be-

reich Cybercrime stellen 

Angriffe auf (sog. Cyber-

crime im engeren Sinn) 

bzw. mittels (sog. Cyber-

crime im weiteren Sinn) 

digitale/r Systeme dar. 

Cyberangriffe gegen Unternehmen in Deutschland 

Ausmaß und Entwicklung 

von Gina Rosa Wollinger & Arne Dreißigacker 

CYBERANGRIFFE GEGEN UNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND  

Die Corona-Pandemie 

sowie die damit verbun-

denen Schutzmaßnah-

men, insbesondere die 

sogenannten Lockdowns, 

veränderten nicht nur 

weite Teile des gesell-

schaftlichen Lebens, son-

dern beeinflussten auch 

die Kriminalitätsentwick-

lung. Während jedoch in 

vielen Deliktsbereichen, 

wie z.B. Wohnungsein-

bruch und Straßenkrimi-

nalität, ein Rückgang zu 

verzeichnen war, stiegen 

Straftaten im Zusammen-

hang mit Cyberangriffen 

an (Neubert et al. 2020). 

Die Pandemie bildete 

dabei ein Narrativ, wel-

ches für Fake Shops und 

Phishing-Mails genutzt 

wurde, um Betrugsdelikte 

und dergleichen durchzu-

vor den Risiken sehr 

unterschiedlicher und 

ständig weiterentwickel-

ter Cyberangriffsarten 

eine immer größer wer-

dende Bedeutung. Da-

rauf verweisen die stei-

genden Fallzahlen in der 

Polizeilichen Kriminal-

statistik (PKS) als auch 

die Häufigkeit der medi-

alen Berichterstattung zu 

schwerwiegenden Vor-

fällen. Zu den aktuellen 

Beispielen zählen z.B. 

die Ransomware-

genwärtig ohne IT, 

selbst Handwerksbetrie-

be verwalten ihre Kun-

dendaten und Abrech-

nungen digital. Da die 

Nutzung digitaler Tech-

nologien und Anwendun-

gen im privaten als auch 

im Unternehmenskontext 

sowie bei staatlichen 

Institutionen immer wei-

ter zunimmt, erhält auch 

die Absicherung von IT-

Systemen insbesondere 

Diese weite Definition 

führt zu einem äußerst 

heterogenen Feld von 

Deliktsarten, welches 

unter anderem Cyber-

mobbing und -stalking 

ebenso umfasst wie die 

Verschlüsselung von Da-

ten mit anschließender 

Erpressung (Ransom-

ware-Angriff) und sonsti-

gen Malware-Angriffen. 

Potentiell betroffen ist 

hiervon jede*r, der/die 

informationstechnische 

Systeme nutzt. In Anbe-

tracht der Verbreitung 

von Laptops, Smartpho-

nes und anderen digita-

len Geräten, ist dies na-

hezu jede*r. Ebenso wie 

Privatnutzer*innen haben 

auch Unternehmen und 

staatliche Institutionen in 

Deutschland einen Pro-

zess der Digitalisierung 

durchlaufen. Kaum eine 

Organisation arbeitet ge-

Prof. Dr. Gina Rosa Wollinger, 

Hochschule für Polizei und öffentli-

che Verwaltung Nordrhein-

Westfalen  

Arne Dreißigacker,  

Kriminologisches Forschungsinsti-

tut Niedersachsen e.V.  

Die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen am Studienort Köln. 
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weniger genannt. Zur 

zweiten Befragung nah-

men vor allem Phishing- 

und sonstige Schadsoft-

ware-Angriffe zu (42 % 

bzw. 36 % der Unterneh-

men waren davon betrof-

fen). Ferner zeigten sich 

auch hier teilweise Unter-

schiede nach Unterneh-

mensgröße. So wurde 

insbesondere der soge-

nannte Chef-Betrug 

(CEO-Fraud) mit 29 % 

vor allem bei großen Un-

ternehmen ab 500 Be-

„Dass Cyberangriffe gegen 

Unternehmen keine 

Randerscheinung sind, zeigte 

sich zunächst in der hohen 

Rate der Betroffenheit. So 

gaben 41 % an, innerhalb der 

letzten 12 Monate vor der 

Befragung mindestens einen 

Cyberangriff erlebt zu haben, 

der aktives Handeln 

erforderte, um (weiteren) 

Schaden vom Unternehmen 

abzuwenden. Ein Jahr später 

stieg dieser Anteil auf 60 %.“ 

bisher europaweit um-

fangreichste Studie zu 

Fragestellungen rund 

um den Themenkom-

plex Cyberkriminalität 

und IT-Sicherheit durch-

geführt.
5
 Hierbei wurden 

5.000 Unternehmen ab 

zehn Beschäftigte in 

Deutschland repräsen-

tativ in den Jahren 2018

-2019 mittels computer-

unterstützten Telefonin-

terviews befragt.
6
 Ein 

Jahr später (Juli-

September 2020) wur-

den diese durch eine 

Online-Befragung
7
 wie-

derholt kontaktiert, wobei 

hier nur eine Stichprobe 

von 687 generiert wer-

den konnte. Der  

zweite Befragungszeit-

raum konnte dabei aller-

dings erste Hinweise auf 

coronabedingte Verän-

derungen der IT-

Sicherheit erfassen. Der 

vorliegende Beitrag gibt 

Kernbefunde der Studie 

wieder. 

Angriffe auf das US-

amerikanische Unterneh-

men Colonial Pipeline
1
, 

den französischen Versi-

cherungskonzern Axa
2
, 

den irischen Gesund-

heitsdienst HSE
3
 oder 

auf den Landkreis Anhalt-

Bitterfeld.
4
 

Vor diesem Hintergrund 

hat das Kriminologische 

Forschungsinstitut Nie-

dersachsen e.V. (KFN) 

und das Forschungszent-

rum L3S der Leibniz-

Universität Hannover die 

Betroffen waren hiervon 

zum ersten Befragungs-

zeitpunkt mit 58 % am 

stärksten große Unter-

nehmen ab 500 Mitar-

beiter*innen. Aber auch 

kleine Unternehmen mit 

zehn bis 49 Mitarbeiten-

den erlebten mit 39 % 

einen nicht geringen 

Anteil an Angriffen,  

während Unternehmen 

der Beschäftigtengrö-

ßenklassen von 50-99 

(46 %), 100-249 (47 %) 

und 250-499 (47 %) et-

was häufiger Cybercrime 

registrierten. Differen-

ziert nach Angriffsart 

wurden vor allem zu 22 

% Phishing- gefolgt von 

21 % sonstige Schad-

software-Angriffe ge-

nannt. Bei weiteren 12 % 

der Taten handelte es 

sich um Ransomware 

sowie bei 11 % um 

Spyware-Angriffe. CEO-

Fraud (8 %), (D)Dos-

Angriffe (6 %), Defacing 

(3 %) und manuelles 

Hacking (3 %) wurden 

Dass Cyberangriffe ge-

gen Unternehmen keine 

Randerscheinung sind, 

zeigte sich zunächst in 

der hohen Rate der Be-

troffenheit. So gaben 41 

% an, innerhalb der letz-

ten 12 Monate vor der 

Befragung mindestens 

einen Cyberangriff erlebt 

zu haben, der aktives 

Handeln erforderte, um 

(weiteren) Schaden vom 

Unternehmen abzuwen-

den. Ein Jahr später stieg 

dieser Anteil auf 60 %. 

CYBERANGRIFFE GEGEN UNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND  

Das  Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V. in Hannover. 
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den vorliegenden Daten 

nicht überprüft werden. 

Bezüglich der organisa-

torischen Maßnahmen 

ergab sich hingegen ein 

differenzierteres Bild. So 

gaben beispielsweise 

nur 44 % an, Mitarbei-

terschulungen durchzu-

führen, 60 % verfügten 

über schriftlich fixierte 

Richtlinien zur Informati-

onssicherheit. Im Ver-

gleich mit dem Vorhan-

densein organisatori-

scher Sicherheitsmaß-

organisatorische Schutz-

maßnahmen wie Mitar-

beiterschulungen, Über-

prüfung der Einhaltungen 

von Sicherheitsrichtlinien 

und Übungen für den 

Ausfall wichtiger IT-

Systeme unterschieden. 

In sehr hohem Maße ga-

ben die Unternehmen an, 

technische Maßnahmen 

umgesetzt zu haben. Auf-

grund des Ausmaßes der 

Zustimmungswerte kann 

die Wirksamkeit dieser 

Schutzmaßnahmen mit 

„Die Daten konnten dabei 

zeigen, dass Homeoffice 

sowie die Praxis, eigene 

Geräte für die Arbeit zu 

nutzen, im Zusammenhang 

mit einem höheren Phishing-

Risiko stehen bzw. letzteres 

auch mit einer gehäuften 

Nennung von Schadsoftware 

in Beziehung steht.“ 

zugenommen hat. Die 

Daten konnten dabei 

zeigen, dass Home-

office sowie die Praxis, 

eigene Geräte für die 

Arbeit zu nutzen, im Zu-

sammenhang mit einem 

höheren Phishing-Risiko 

stehen bzw. letzteres 

auch mit einer gehäuf-

ten Nennung von 

Schadsoftware in Bezie-

hung steht. Diese Be-

funde können als Hin-

weise darauf gedeutet 

werden, dass die verän-

derten Arbeitsbedingun-

gen zum Teil das Risiko, 

einen Cyberangriff zu 

erleben, erhöhen. 

Zur Verbreitung und Ent-

wicklung von Cyberan-

griffen gegen staatliche 

Institutionen und die öf-

fentliche Verwaltung in 

Deutschland fehlen nach 

wie vor aussagekräftige 

Daten. Eine Sonderaus-

wertung der hier zugrun-

deliegenden Unterneh-

mensbefragung speziell 

schäftigten registriert. 

Da der zweite Befra-

gungszeitpunkt in die 

Corona-Pandemie fiel, 

waren hier Veränderun-

gen der Arbeitsabläufe 

von Interesse. Über die 

Hälfte (56 %) der befrag-

ten Unternehmen gaben 

an, viel bzw. eher mehr 

Homeoffice durchzufüh-

ren. 18 % bejahten, dass 

viel bzw. eher mehr die 

dienstliche Nutzung pri-

vater Soft- und Hardware 

(BSI 2021, S. 69), wo-

nach „[d]ie Regierungs-

netze [..] Tag für Tag 

Angriffen aus dem Cy-

ber-Raum ausgesetzt 

[sind]“ und z.B. die Zahl 

der für Zugriffe aus der 

Bundesverwaltung ge-

sperrten maliziösen 

Webseiten im aktuellen 

Berichtszeitraum deut-

lich zugenommen hat. 

Ein weiterer Schwer-

punkt der Unterneh-

mensbefragung bildet 

die Frage nach wirksa-

men Schutzfaktoren. 

Hierzu wurden die Unter-

nehmen in der ersten 

Befragung gebeten an-

zugeben, inwiefern  

bestimmte Präventions-

maßnahmen angewen-

det werden. Dabei wurde 

zwischen technischen 

Schutzmaßnahmen wie 

beispielsweise regelmä-

ßige Backups, aktuelle 

Antivirensoftware und 

Mindestanforderungen 

für Passwörter sowie 

für Unternehmen der Da-

seinsvorsorge, die zumin-

dest teilweise in öffentli-

cher Hand sind, weist 

darauf hin, dass auch 

diese in relevantem Ma-

ße, wenn auch etwas 

weniger stark als andere 

Unternehmen, von Cy-

berangriffen betroffen 

sind (Dreißigacker & 

Wollinger 2020). Dies 

korrespondiert mit den 

Einschätzungen des Bun-

desamts für Sicherheit in 

der Informationstechnik 

CYBERANGRIFFE GEGEN UNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND  

nahmen von der Regist-

rierung von Cyberangrif-

fen zeigte sich, dass vor 

allem die Überprüfung 

der Einhaltung solcher 

Richtlinien relevant ist. 

Die Bereitschaft der be-

troffenen Unternehmen, 

die Angriffe der Polizei 

zu melden ist mit 12 % 

als gering einzustufen. 

Insbesondere kleine 

Unternehmen zeigen mit 

11 % weitaus seltener 

Cybercrime an als gro-

„Die Bereitschaft der 

betroffenen Unternehmen, die 

Angriffe der Polizei zu 

melden ist mit 12 % als 

gering einzustufen.“  
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einer Dienstleistung ver-

gleichbar im Darknet 

gekauft werden. Dieses 

Phänomen, welches 

auch Crime-as-a-service 

genannt wird, ermöglicht 

es auch IT-

unerfahrenen Personen, 

einen Cyberangriff in 

Auftrag zu geben oder 

angeleitet durchzufüh-

ren. 

Insgesamt zeigt sich 

demnach auf der einen 

Seite ein zunehmendes 

Bedrohungspotential 

scheinlichkeit ist durch 

die Begehungsweise 

aber auch die Anzeigebe-

reitschaft relativ gering. 

Des Weiteren bedarf es 

keiner besonderen IT-

Kompetenz, um Cyberan-

griffe durchzuführen. In 

Bezug auf bestimmte 

Cyber-Delikte ist es eher 

das psychologische als 

das technische Geschick, 

beispielsweise im Be-

reich der Betrugsdelikte 

(Phishing, CEO-Fraud 

etc.). Ferner können Cy-

berangriffe jedoch auch 

„Entdeckungswahrscheinlich

keit ist durch die 

Begehungsweise aber auch 

die Anzeigebereitschaft 

relativ gering.“ 

ße ab 500 Mitarbei-

ter*innen (22 %). Die 

Gründe für das Ausblei-

ben einer Anzeige lagen 

vor allem in der fehlen-

den Aussicht auf Erfolg 

(72 %) bzw. einem Un-

wissen darüber, an wen 

man sich zur Anzeigener-

stattung wenden müsse 

(21 %). Ein Imagescha-

den befürchteten hinge-

gen nur 3 %. In der zwei-

ten Befragung ging das 

Anzeigeverhalten weiter 

zurück auf 9 %. Hierbei 

wurde zu 82 % angege-

ben, dass der Schaden 

trug. Die Motive, die hin-

ter den Taten stehen, 

sind somit nicht neu, son-

dern weit verbreitet. Da-

bei handelt es sich häufig 

um die Absicht, sich fi-

CYBERANGRIFFE GEGEN UNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND  

durch Cyberangriffe. Auf 

der anderen Seite schei-

nen jedoch die Schutz-

faktoren noch weiter 

ausbaufähig zu sein. So 

konnte in der vorliegen-

den Studie verdeutlicht 

werden, dass insbeson-

dere organisatorische 

Präventionsmaßnahmen 

bisher noch nicht in vol-

lem Maße genutzt wer-

den. Dabei wird es zu-

künftig vor allem auch 

darauf ankommen, Cy-

bersicherheit nicht als 

alleinige Aufgabe von IT

nur gering war, sodass 

von einer Anzeige abge-

sehen wurde. 

Die Untersuchung des 

Kriminologischen For-

schungsinstitut Nieder-

sachsens in Zusammen-

arbeit mit dem For-

schungszentrum L3S 

zeigte, dass Cyberan-

griffe in hohem Maße 

von Unternehmen regis-

triert werden. Daneben 

fanden sich erste Hin-

weise, dass dies bei 

staatliche Institutionen 

ähnlich zu sein scheint. 

Aus kriminologischer 

Perspektive ist davon 

auszugehen, dass Straf-

taten im Zusammenhang 

mit Cybercrime auch 

zukünftig ein relevanter 

Deliktsbereich sein wer-

den. Zum einen ist dies 

damit zu begründen, 

dass die Handlungen, 

die den meisten Cy-

berangriffen zugrunde 

liegen, analogen Strafta-

ten entsprechen, die zur 

sogenannten Massenkri-

minalität gehören wie 

Vandalismus, Eigen-

tumskriminalität und Be-

„Aus kriminologischer 

Perspektive ist davon 

auszugehen, dass Straftaten 

im Zusammenhang mit 

Cybercrime auch zukünftig 

ein relevanter Deliktsbereich 

sein werden.“ 

nanziell zu bereichern 

oder um Schädigungs-

absichten aus anderen 

Gründen. Der Vorteil der 

Taten im digitalen Raum 

liegt dabei sicher in der 

Möglichkeit, besser als 

in der analogen Welt 

anonym zu bleiben. Da-

bei ist es ein allgemeiner 

kriminologischer Befund, 

dass nicht so sehr  

die Strafhöhe als  

die Entdeckungswahr-

scheinlichkeit von einer 

Straftatbegehung ab-

schreckt bzw. hierzu 

einen Anreiz bietet.  

Die Entdeckungswahr-
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4 
Quelle: https://

www.heise.de/-6133923 

(zuletzt aufgerufen am 

25.10.2021). 

5 
Die Studie wurde im 

Rahmen der Initiative 

„IT-Sicherheit in der 

Wirtschaft“ des Bundes-

ministeriums für Wirt-

schaft und Energie 

(BMWi) gefördert und 

erhielt eine Zusatzförde-

rung von der Pricewa-

terhouseCoopers GmbH 

Fußnoten: 
1 

Quelle: https://

www.heise.de/-6041854 

(zuletzt aufgerufen am 

25.10.2021). 

2 
Quelle: https://

www.heise.de/-6046853 

(zuletzt aufgerufen am 

25.10.2021). 

3 
Quelle: https://

www.heise.de/-6046309 

(zuletzt aufgerufen am 

25.10.2021). 

sieren und zeitgleich 

verhaltensbasierte Prä-

ventionsmaßnahmen an 

die Hand geben zu kön-

nen, die sich nied-

rigschwellig in den 

(beruflichen) Alltag im-

plementieren lassen. 
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Religion und Weltanschauung im Vollzug 

- Die Gretchenfrage - 

von Michael Schäfersküpper 

die Gretchenfrage. Zwar 

mag man mit dem ver-

storbenen „Literatur-

papst“ Marcel Reich-

Ranicki Gott als literari-

sche Erfindung anse-

hen. Es lässt sich aber 

nicht leugnen, dass Re-

ligionen hier in dieser 

Welt existieren. Ihre 

Existenz schlägt sich im 

Grundgesetz, aber auch 

in den Vollzugsgesetzen 

nieder. 

„Glaube ist etwas zu-

VOLLZUGSRECHT 

Der Abdruck des nachfol-

genden Textes erfolgt mit 

freundlicher Genehmi-

gung des Verlages C. H. 

BECK oHG. Der Text  

ist weitgehend ein Aus-

zug aus dem Beck' 

schen Online-Kommen-

tar Strafvollzugsrecht 

(SCHÄFERSKÜPPER, 

Michael, Kommentierung 

zu § 71 BremStVollzG 

sowie §§ 7, 29 bis 31  

BremUVollzG in: GRAF, 

Jürgen-Peter, PEGLAU, 

Jens (Hrsg,), Beck'scher 

Online-Kommentar 

Strafvollzugsrecht Bre-

men, 16. Edition, Stand: 

15.10.2021). 

Einleitung 

„Nun sag’, wie hast 

du’s mit der Religion?“ 

Mit dieser Frage kon-

frontiert nicht nur Mar-

garete Goethes Faust. 

Auch für den Vollzug 

stellt sich immer wieder 

Titel des dritten Bandes 

von „Per Anhalter durch 

die Galaxis“ von Douglas 

Adams zusammenfassen 

könnte: „Das Leben, das 

Universum und der gan-

ze Rest“. Im Gegensatz 

zur Weltanschauung 

nimmt die Religion aber 

eine Wirklichkeit an, die 

den Menschen über-

schreitet und umgreift 

(„transzendente Wirklich-

keit“; vgl. BVerwG NJW 

Begriffsbestimmungen 

Religion und Weltan-

schauung sind beide mit 

der Person des Men-

schen verbundene Ge-

wissheiten über be-

stimmte Aussagen zum 

Weltganzen sowie zur 

Herkunft und zum Ziel 

des menschlichen Le-

bens (vgl. BVerwG NJW 

2006, 1303; …). Es geht 

also um etwas, das man 

cum grano salis mit dem 

Beck'schen Online-

Kommentar Strafvoll-

zugsrecht. Die Themen 

waren bisher:  Flucht- 

und Missbrauchsgefahr,
2
 

Vollzugsplan,
3
 besonde-

re Sicherungsmaßnah-

men,
4
 Disziplinarmaß-

nahmen
5
 und Verpfle-

gung der Gefangenen.
6
 

Frühere Ausgaben des 

Newsletters können auf 

der Internetseite des 

Bildungsinstituts herun-

tergeladen werden. 

tiefst Persönliches, er 

prägt das Leben, ist Teil 

der Identität.“
1
 Religionen 

und Weltanschauungen 

sind daher auch im Voll-

zug besonders sensible 

Bereiche. Vielleicht kann 

der nachfolgende Auszug 

aus dem Beck'schen On-

line-Kommentar Strafvoll-

zugsrecht bei der ein  

oder anderen Frage wei-

terhelfen. Der Auszug ist 

so gewählt, dass die 

Ausführungen grds. für 

alle Bundesländer Be-

deutung haben. Paragra-

fen ohne Gesetzesanga-

be sind solche des  

Bremischen Untersu-

chungshaftvollzugsge-

setzes (BremUVollzG). 

Der Kommentartext wur-

de um kleinere Passagen 

erweitert.  

Im Newsletter der Füh-

rungsakademie gibt es 

schon eine vollzugsrecht-

liche Reihe aus dem 

Michael Schäfersküpper,    

Dozent im Fachbereich Strafvoll-

zug der Fachhochschule für 

Rechtspflege Nordrhein-

Westfalen in Bad Münstereifel  

Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen  

in Bad Münstereifel  

https://bildungsinstitut-justizvollzug.niedersachsen.de/newsletter/der-newsletter-der-fuehrungsakademie-94142.html
https://bildungsinstitut-justizvollzug.niedersachsen.de/newsletter/der-newsletter-der-fuehrungsakademie-94142.html
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de machen (§ 271 

StGB; vgl. OLG Hamm 

NJW 1956, 602; LNNV/

Nestler StVollzG Ab-

schn. C Rn. 7; …). Da-

bei ist aber zu beachten, 

wie weit die besondere 

Beweiskraft der öffentli-

chen Urkunde reicht. 

Bei einem Gefangenen-

buch umfasst die Be-

weiskraft zwar die Iden-

tität der Personen, nicht 

aber deren Religionszu-

gehörigkeit (vgl. BGH 

BeckRS 1965, 121; …; 

gionszugehörigkeit nicht 

davon abhängig machen, 

dass bestimmte Religi-

onsbeauftragte eine Be-

scheinigung ausstellen 

(vgl. OLG Koblenz NStZ 

1994, 207 (208); s. auch 

BVerfG BeckRS 2020, 

9319). 

Der Straftatbestand der 

mittelbaren Falschbeur-

kundung kann erfüllt sein, 

wenn Personen in der 

Aufnahmeverhandlung 

falsche Angaben gegen-

über der Vollzugsbehör-

„Für das Vorliegen einer 

Religion oder 

Religionsgemeinschaft sind 

bloße Behauptungen oder 

das Selbstverständnis der 

Gemeinschaft nicht 

entscheidend.“ 

Vorliegen einer Religi-

on 

Für das Vorliegen einer 

Religion oder Religions-

gemeinschaft sind bloße 

Behauptungen oder das 

Selbstverständnis der 

Gemeinschaft nicht ent-

scheidend. Es muss 

sich vielmehr auch nach 

dem geistigen Gehalt 

und äußeren Erschei-

nungsbild tatsächlich 

um eine Religion oder 

Religionsgemeinschaft 

handeln (vgl. BVerfG 

NJW 1991, 2623 (2624) 

„Bahai-Beschluss“). 

Die „Kirche des fliegen-

den Spaghettimonsters 

Deutschland e.V.“ ist 

keine Religionsgemein-

schaft. Als Religionssati-

re fehlt es an der Ernst-

haftigkeit des Bezugs 

auf eine transzendente 

Wirklichkeit (vgl. BVerfG 

BeckRS 2018, 33460; 

OLG Brandenburg 

BeckRS 2017, 119265). 

2006, 1303; …). 

Eine Religionsgemein-

schaft liegt vor, wenn ihre 

Anhänger auf der Grund-

lage gemeinsamer religi-

öser Überzeugungen 

eine unter ihnen beste-

hende Übereinstimmung 

über Sinn und Bewälti-

gung des menschlichen 

Lebens bezeugen (vgl. 

BVerwG NJW 2006, 

1303; …). 

 

erklären. Die Vollzugs-

behörde ist aber nicht 

verpflichtet, allen Erklä-

rungen zu religiösen 

Fragen widerspruchslos 

zu folgen. Sie darf ent-

sprechende Äußerun-

gen bewerten. Dabei ist 

aber die Zurückhaltung 

zu wahren, welche für 

eine staatliche Stelle in 

religiösen Fragen recht-

lich angebracht ist. 

Zugehörigkeit zu einer 

Religion 

Die Religionsfreiheit 

schützt auch vereinzelt 

auftretende Glaubens-

überzeugungen, die von 

den Lehren der großen 

Religionsgemeinschaf-

ten abweichen (Art. 4 

Abs. 1 f. GG; vgl. 

BVerfG NJW 1972,  

1183 f.). Es reicht daher 

aus, wenn Gefangene 

die Ernsthaftigkeit ihrer 

Glaubensüberzeugung 

plausibel darlegen. Die 

Vollzugsbehörde darf die 

Anerkennung einer Reli-

[…] 

Außerhalb des Vollzugs 

war ein Kläger Bischof 

sowie „alleiniger Stifter, 

Anhänger und Gläubige“ 

einer Religion, die es ihm 

verbot, Rundfunkbeiträge 

zu zahlen (vgl. OVG  

Bautzen BeckRS 2017, 

121049). In der Praxis 

versuchen auch Gefan-

gene gelegentlich, ihren 

Anliegen rechtlichen 

Nachdruck zu verleihen, 

indem sie diese zu Be-

standteilen ihrer Religion 

VOLLZUGSRECHT 

s. auch BGH BeckRS 

1976, 00260). 

Einzelseelsorge 

Gefangenen darf religiö-

se Betreuung durch eine 

Seelsorgerin oder einen 

Seelsorger ihrer Religi-

onsgemeinschaft nicht 

versagt werden (§ 29 

Abs. 1 S. 1). Insoweit 

geht es um die sog. Ein-

zelseelsorge (vgl. BT-

Drs. 7/918, 71) in Ab-

grenzung zu religiösen 

„Die Vollzugsbehörde darf 

die Anerkennung einer 

Religionszugehörigkeit nicht 

davon abhängig machen, 

dass bestimmte 

Religionsbeauftragte eine 

Bescheinigung ausstellen.“  
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das Recht, am Gottes-

dienst und an anderen 

religiösen Veranstaltun-

gen ihres Bekenntnisses 

teilzunehmen (§ 30  

Abs. 1). Der Begriff der 

religiösen Veranstaltun-

gen umfasst sowohl den 

Gottesdienst als auch 

andere religiöse Veran-

staltungen (§ 30 Abs. 1). 

Was andere religiöse 

Veranstaltungen sind, 

ist weit auszulegen. Ne-

ben Maßnahmen mit 

vorwiegend kultischem 

Charakter gehören auch 

caritative, diakonisch-

der staatlichen Regelung 

(Art. 140 GG, Art. 137 

Abs. 3 WRV). 

Religiöse Veranstaltun-

gen 

Religionsgemeinschaften 

sind verfassungsrechtlich 

zur Vornahme religiöser 

Handlungen zuzulassen, 

soweit ein Bedürfnis nach 

Gottesdienst und Seel-

sorge in Justizvollzugs-

anstalten besteht  

(Art. 140 GG, Art. 141 

WRV). … 

Die Gefangenen haben 

Veranstaltungen (§ 30). 

Schon dem Wortlaut 

nach begründet die Vor-

schrift kein Recht darauf, 

dass die Vollzugsbehör-

de Seelsorge durch eine 

bestimmte Person zu-

lässt. Von der Vorschrift 

werden auch Religions-

gemeinschaften erfasst, 

die keine Körperschaften 

des öffentlichen Rechts 

sind (Art. 140 GG, Art. 

137 Abs. 5 WRV; zu evtl. 

VOLLZUGSRECHT 

Grenzen s. Arloth/Krä 

StVollzG § 53 Rn. 3). 

Durch die Formulierung 

„nicht versagt werden“ 

wird deutlich, dass sich 

der Anspruch auf religiö-

se Betreuung nicht ge-

gen den weltanschau-

lich neutralen Staat rich-

tet (vgl. BT-Drs. 7/918, 

71 f.). … Bei einem ent-

sprechenden Wunsch 

der Gefangenen besitzt 

die Vollzugsbehörde 

aber eine Unterstüt-

zungspflicht für die Kon-

taktaufnahme mit den 

Seelsorgerinnen und 

Seelsorgern (§ 29 Abs. 1 

S. 2). Dies trägt den ein-

geschränkten Informa-

tions- und Kommunikati-

onsmöglichkeiten der 

Gefangenen Rechnung. 

Inwieweit die Seelsorge-

rinnen oder Seelsorger 

auf den Kontaktwunsch 

eingehen, entzieht sich 

„Bei einem entsprechenden 

Wunsch der Gefangenen 

besitzt die Vollzugsbehörde 

aber eine 

Unterstützungspflicht für die 

Kontaktaufnahme mit den 

Seelsorgerinnen und 

Seelsorgern.“ 

fürsorgerische Maßnah-

men bis hin zur konfessi-

onellen Erwachsenenbil-

dung dazu (vgl. OLG 

Hamm NStZ 1999, 591 

(592); LNNV/Laubenthal 

StVollzG Abschn. I Rn. 

24; aA OLG Koblenz 

NStZ 1987, 525 m. krit. 

Anm. Müller-Dietz/

Sperling NStZ 1988, 47 

(48)). 

Das Teilnahmerecht der 

Gefangenen bezieht sich 

nur auf religiöse Veran-

staltungen innerhalb der 

Anstalt (vgl. BT-Drs. 

7/918, 70; s. auch OLG 

Kirchenpanorama  

der JVA Celle  
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sichtspunkte bei der 

Entscheidung (vgl. BT-

Drs. 7/918, 72). Eine 

einseitige Information 

über den Ausschluss 

reicht insoweit nicht aus. 

Die vorherige Anhörung 

muss so erfolgen, dass 

evtl. Äußerungen die 

ausstehende Entschei-

dung noch beeinflussen 

können (vgl. KG 

BeckRS 2016, 05034 

Rn. 14). 

Die vorherige Anhörung 

(§ 29 Abs. 1 S. 1; s. auch 

BT-Drs. 7/918, 71). 

[…] 

Anhörungspflicht beim 

Ausschluss 

Vor dem Ausschluss von 

religiösen Veranstaltun-

gen soll die Vollzugsbe-

hörde die Seelsorgerin 

oder den Seelsorger hö-

ren (§ 30 Abs. 3 Hs. 2). 

Die vorherige Anhörung 

dient der Berücksichti-

gung seelsorglicher Ge-

„Kommt es zum Ausschluss 

von religiösen 

Veranstaltungen, verbleibt 

den Gefangenen nach wie vor 

das Recht auf 

Einzelseelsorge.“ 

Abs. 1 f. GG). Der Aus-

schluss von religiösen 

Veranstaltungen ist Ulti-

ma Ratio (vgl. KG 

BeckRS 2016, 05034 

Rn. 23; Arloth/Krä 

StVollzG § 54 Rn. 7). 

Mildere Mittel können zB 

eine optische Überwa-

chung oder eine ge-

trennte Sitzordnung 

beim Gottesdienst sein 

(vgl. KG BeckRS 2016, 

05034 Rn. 23; OLG Kob-

lenz NStZ 1987, 525; 

OLG Bremen ZfStrVo 

1964, 47 (48 f.)). … 

Kommt es zum Aus-

schluss von religiösen 

Veranstaltungen, ver-

bleibt den Gefangenen 

nach wie vor das Recht 

auf Einzelseelsorge  

Ausschluss aus voll-

zuglichen Gründen 

Ein Ausschluss von religi-

ösen Veranstaltungen 

kann … erfolgen, wenn 

er aus überwiegenden 

Gründen der Sicherheit 

oder Ordnung der Anstalt 

geboten ist (§ 30 Abs. 3 

Hs. 1). Durch den Begriff 

„überwiegende Gründe“ 

wird deutlich, dass eine 

Abwägung unter Beach-

tung der Religionsfreiheit 

stattzufinden hat (Art. 4 

VOLLZUGSRECHT 

stellt rechtlich den Re-

gelfall dar. Die nachträg-

liche Anhörung ist eine 

begründungsbedürftige 

Ausnahme. Unterbleibt 

die Anhörung vor dem 

Ausschluss ohne zu-

reichenden Grund, führt 

dies zur Rechtswidrig-

keit des Ausschlusses 

(vgl. OLG Celle ZfStrVo 

1990, 187; Schäfersküp-

per FS 2021, 190 (192 

f.)). Ein zureichender 

Grund kann zB eine be-

sondere Eilbedürftigkeit 

schaften teilnehmen, 

denen die Gefangenen 

nicht angehören. Das 

umfasst auch Gefange-

ne, die … einen 

„suchenden Kontakt“ zu 

einer Religionsgemein-

schaft aufnehmen 

möchten (vgl. KG 

BeckRS 2016, 05034 

Rn. 22).  

Die Zulassung zu religi-

ösen Veranstaltungen 

anderer Religionsge-

meinschaften bedarf der 

Zustimmung der Seel-

sorgerin oder des Seel-

sorgers dieser Religions-

gemeinschaft (§ 30 Abs. 

2). Das Zustimmungser-

fordernis ist Ausfluss des 

Selbstbestimmungs-

rechts der Religionsge-

meinschaften (Art. 140 

GG, Art. 137 Abs. 3 S. 1 

WRV; s. auch SächsLT-

Drs. 5/10920, 133). In 

der Praxis wird die Zu-

stimmung in aller Regel 

erteilt. 

Stuttgart NStZ 1990, 

150). Es besteht nur ge-

genüber der staatlichen 

Seite (§ 30 Abs. 1). Die 

Religionsgemeinschaften 

sind hieran nicht gebun-

den.  

In den Anstalten ist das 

Angebot an religiösen 

Veranstaltungen be-

grenzt. Daher kann die 

Vollzugsbehörde auch 

zulassen, dass Gefange-

ne an Veranstaltungen 

von Religionsgemein-

„Daher kann die 

Vollzugsbehörde auch 

zulassen, dass Gefangene an 

Veranstaltungen von 

Religionsgemeinschaften 

teilnehmen, denen die 

Gefangenen nicht 

angehören.“ 

Seminarempfehlung: 

„Souverän umgehen mit 

Kritik “ vom 30. bis 31. 

August 2022 in Celle 
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flikt zwischen Arbeitszeit 

und zeitlich gebundenen 

Pflichtgebeten kommen. 

… Soweit ein religiös 

zulässiger Zeitrahmen 

für Pflichtgebete be-

steht, darf die Vollzugs-

behörde verlangen, 

dass Gefangene nach 

Möglichkeit allgemeine 

Pausen oder die Zeit vor 

Beginn oder nach Ende 

der Arbeit nutzen (vgl. 

LAG Hamm BeckRS 

9998, 23501). Ausnah-

men für eine Gewis-

sensnot der Gläubigen 

on Ausnahmen für eine 

Gewissensnot der Gläu-

bigen zulässt (zB für den 

Aufenthalt in einem welt-

anschaulich anders ge-

prägten Staat; vgl. 

BVerfG NJW 2002, 663 

(666)).  

Zeitlich gebundene 

Pflichtgebete sind zB im 

Islam das Frühgebet und 

das Nachmittagsgebet 

(vgl. LAG Hamm BeckRS 

9998, 23514; LAG Hamm 

BeckRS 9998, 23501). … 

Es kann zu einem Kon-

Gottesdienstes durch 

Gespräche]. … Diese 

Ausschlüsse durch die 

Seelsorgerinnen und 

Seelsorger finden aus 

inneren Gründen der 

Religionsgemeinschaft 

statt. 

Ein Ausschluss aus in-

neren Gründen der Reli-

gionsgemeinschaft ba-

siert nicht auf vollzugs-

rechtlichen Regelungen. 

Die Seelsorgerinnen 

und Seelsorger nehmen 

vielmehr besondere Be-

fugnisse nach den Rege-

lungen ihrer Religionsge-

meinschaft wahr. Inso-

weit greift das Selbstbe-

stimmungsrecht der Reli-

gionsgemeinschaften 

(Art. 140 GG, Art. 137 

Abs. 3 S. 1 WRV; vgl. 

BVerfG NJW 1999, 350 

mwN). 

… Die Aufsicht führt eine 

evtl. zuständige Stelle 

der Religionsgemein-

schaft. Auch der vollzu-

gliche Rechtsweg ist 

schon deswegen nicht 

der Entscheidung sein. 

Ausschluss durch die 

Religionsgemeinschaft 

Seelsorgerinnen und 

Seelsorger können für 

ihre Religionsgemein-

schaften handeln. Gele-

gentlich schließen sie als 

Vertreterinnen und Ver-

treter ihrer Religionsge-

meinschaft Gefangene 

von religiösen Veranstal-

tungen aus [zB bei hart-

näckigem Stören des 

eröffnet, weil keine voll-

zugliche Maßnahme vor-

liegt (§ 109 Abs. 1 

StVollzG). Darüber hin-

aus schließt das Selbst-

bestimmungsrecht der 

Religionsgemeinschaften 

eine Überprüfung durch 

staatliche Gerichte aus, 

soweit es alleine um in-

nere Angelegenheiten 

der Religionsgemein-

schaften geht (Art. 140 

GG, Art. 137 Abs. 3 S. 1 

WRV; vgl. BVerfG NJW 

VOLLZUGSRECHT 

bleiben aber insoweit 

außer Betracht (vgl. 

BVerfG NJW 2002, 663 

(666)). 

Zeitlich gebundene 

Pflichtgebete lassen 

sich uU nicht in allge-

meine Pausen oder die 

Zeit vor Beginn oder 

nach Ende der Arbeit 

verschieben. Die Voll-

zugsbehörde kann dann 

verpflichtet sein, Gefan-

genen zusätzliche Ge-

betspausen zu gestat-

ten. … Sofern es zu-

sätzliche Rauchpausen 

1999, 350 mwN). … 

[…] 

Pflichtgebete 

Religionen können zeit-

lich gebundene Pflicht-

gebete kennen. Eine 

religiöse Pflicht setzt 

keine zwingende religiö-

se Vorschrift voraus. Es 

reicht aus, dass die 

Gläubigen die religiöse 

Handlung als verbindlich 

ansehen (vgl. LAG 

Hamm BeckRS 9998, 

23514; LAG Hamm 

BeckRS 9998, 23501; 

Böckenförde NJW 2001, 

723 (724)). Dem Charak-

ter der religiösen Pflicht 

steht es auch nicht ent-

gegen, wenn die Religi-

„Soweit ein religiös 

zulässiger Zeitrahmen für 

Pflichtgebete besteht, darf 

die Vollzugsbehörde 

verlangen, dass Gefangene 

nach Möglichkeit allgemeine 

Pausen oder die Zeit vor 

Beginn oder nach Ende der 

Arbeit nutzen.“ 
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für Räucherstäbchen, 

weil sie den Geruch von 

Drogen überdecken 

können (vgl. OLG Bran-

denburg BeckRS 2008, 

23785; KG BeckRS 

2007, 02006). Kerzen 

für religiöse Zwecke 

sind grds. zulässig (vgl. 

OLG Zweibrücken  

NStZ-RR 2021, 95 f.; 

LG Zweibrücken NStZ 

1985, 142 (143); aA 

OLG Frankfurt a. M. 

BeckRS 2016, 3466). 

Allerdings ist die Brand-

gefahr zu berücksichti-

Schriften versteckt wer-

den … 

Religiöse Gegenstände 

Den Gefangenen sind 

Gegenstände des religiö-

sen Gebrauchs in ange-

messenem Umfang zu 

belassen (§ 29 Abs. 3). 

… Der Besitz eines 

Weihnachtsbaumes wur-

de wegen der Brandge-

fahr und der schwierigen 

Kontrollierbarkeit abge-

lehnt (vgl. KG BeckRS 

2005, 2120). Gleiches gilt 

ebenfalls unterbrechen 

müssen (vgl. LAG 

Hamm BeckRS 9998, 

23514). 

Auch wenn die Voll-

zugsbehörde zusätzli-

che Gebetspausen ge-

stattet, darf sie verlan-

gen, dass der Gebets-

zeitpunkt innerhalb des 

religiös zulässigen Zeit-

rahmens mit betriebli-

chen Belangen verein-

bar ist. Die Gefangenen 

sind nicht berechtigt, 

den Arbeitsplatz eigen-

mächtig zu verlassen 

(vgl. LAG Hamm 

BeckRS 9998, 23501). 

Religiöse Schriften 

Gefangene dürfen 

grundlegende religiöse 

Schriften besitzen (§ 29 

Abs. 2 S. 1). … Welche 

Schriften grundlegend 

sind, richtet sich nach 

der jeweiligen Religions-

gemeinschaft. Jedenfalls 

wäre eine Beschränkung 

auf als „heilige“ oder in 

in der Anstalt gibt, liegt 

es nahe, zusätzliche Ge-

betspausen ebenso zu 

behandeln (vgl. LG 

Aachen BeckRS 2014, 

119905). 

Die Vollzugsbehörde ist 

allerdings nicht verpflich-

tet, zusätzliche Gebets-

pausen zu gestatten, 

wenn diese Pausen be-

triebliche Störungen ver-

ursachen. Eine betriebli-

che Störung liegt zB vor, 

wenn nicht betende Ge-

fangene ihre Tätigkeit 

ähnlicher Weise angese-

hene Schriften zu eng 

(zB Tanach (Judentum), 

VOLLZUGSRECHT 

gen (vgl. Arloth/Krä 

StVollzG § 53 Rn. 5). … 

Die Vollzugsbehörde 

kann ablehnen, dass 

muslimische Gefangene 

Gebetsteppiche täglich 

in die Arbeitsbetriebe 

mitnehmen oder dort 

deponieren. Solche 

Teppiche sind idR auf-

wändig verarbeitet (zB 

Nähte und Säume) und 

eignen sich deshalb be-

sonders als Versteck. 

Die Behörde darf daher 

ihre Ablehnung auf die 

Häufigkeit der erforderli-

Bibel (Christentum), Ko-

ran (Islam), Veden 

(Hinduismus), Buddhisti-

scher Kanon 

(Buddhismus)). Eine 

Ausweitung auf sämtli-

che Schriften einer Reli-

gionsgemeinschaft wür-

de allerdings den Begriff 

„grundlegend“ über-

schreiten. … 

Der Entzug grundlegen-

der religiöser Schriften 

setzt einen groben Miss-

brauch voraus (§ 29 

Abs. 2 S. 2). … Ein gro-

ber Missbrauch liegt zB 

vor, wenn Drogen in den 

„Der Besitz eines 

Weihnachtsbaumes wurde 

wegen der Brandgefahr und 

der schwierigen 

Kontrollierbarkeit abgelehnt.“ 
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Schlusswort 

Doch was antwortet nun 

der gelehrte Dr. Heinrich 

Faust auf die Gretchen-

frage? Er weicht mit 

wolkigen Worten aus. 

Dieses Ausweichen ist 

der Vollzugsbehörde 

verwehrt. Sie muss klar 

entscheiden. Vielleicht 

können die vorstehen-

den Ausführungen dabei 

helfen. Am Ende soll es 

nämlich nicht wie in ei-

nem anderen Zitat aus 

Goethes Faust heißen: 

StVollzG § 55 Rn. 1). Die 

"Kirche des fliegen- 

den Spaghettimonsters 

Deutschland e.V." ist kei-

ne Weltanschauungsge-

meinschaft. Als Religi-

onssatire fehlt es an ei-

ner mit Religionen ver-

gleichbaren Breite und 

Geschlossenheit des Ge-

dankensystems (vgl. 

BVerfG BeckRS 2018, 

33460; OLG Branden-

burg BeckRS 2017, 

119265). … 

[…] 

zB dünne oder sehr 

glatte Stoffstücke sein, 

die keine oder keine 

aufwändigen Nähte be-

sitzen (vgl. OLG Hamm 

BeckRS 2015, 12431). 

Religiöse Speisevor-

schriften 

Zu religiösen Speisevor-

schriften finden sich 

ausführliche Ausführun-

gen in der vorletzten 

Ausgabe des Newslet-

ters der Führungsaka-

demie: SCHÄFERSKÜP-

PER, Michael, Essen 

muss der Mensch … 

Verpflegung der Gefan-

genen in: Justiznewslet-

ter der Führungsakade-

mie im Bildungsinstitut 

des niedersächsischen 

Justizvollzuges, Jahr-

gang 17, Ausgabe 32, 

November 2020, 12 (15 

ff.). 

Weltanschauung 

Bereits das Grundrecht 

chen Kontrollen in den 

Betrieben stützen (vgl. 

LG Aachen BeckRS 

2014, 119905; s. zur Ge-

nehmigung im Haftraum 

OLG Karlsruhe NStZ-RR 

2001, 349 (350); LG Mar-

burg BeckRS 2016, 

12369). 

Die Vollzugsbehörde hat 

aber zumindest zu ge-

statten, dass muslimi-

sche Gefangene für Ge-

bete einfache Stoffstücke 

mitnehmen oder deponie-

ren dürfen. Das können 

der Glaubensfreiheit 

kennt nicht nur das reli-

giöse, sondern auch  

das weltanschauliche 

Bekenntnis (Art. 4 Abs. 1 

f. GG). Vollzugsrechtlich 

gelten für Angehörige 

weltanschaulicher Be-

kenntnisse die Regelun-

gen zur Religionsaus-

übung entsprechend  

(§ 31). 

Im Gegensatz zu Religio-

nen gehen Weltanschau-

ungen nicht von einer 

VOLLZUGSRECHT 

„Da steh‘ ich nun, ich 

armer Tor, 

Und bin so klug als wie 

zuvor!“ 

Postskriptum 

Im letzten Newsletter 

der Führungsakademie 

wurde ein dreiteiliger 

Aufsatz zu besonderen 

Sicherungsmaßnahmen 

angekündigt. Mittlerwei-

le sind die ersten beiden 

Teile erschienen: 

SCHÄFERSKÜPPER, 

Michael, Sicher ist si-

transzendenten Wirk-

lichkeit aus. Weltan-

schauungen beschrän-

ken sich auf innerweltli-

che („immanente“) Be-

züge (vgl. BVerwG NJW 

2006, 1303; …). Das 

Gedankensystem eines 

weltanschaulichen Be-

kenntnisses muss eine 

vergleichbare Breite und 

Geschlossenheit besit-

zen wie bei den bekann-

ten Religionen (vgl. OLG 

Bamberg ZfStrVo 2002, 

371; für Sachsen 

SächsLT-Drs. 5/10920, 

133). 

Beispiele für Weltan-

schauungen sind die 

Existenzphilosophie und 

der theoretische Marxis-

mus (vgl. Arloth/Krä 

„Dieses Ausweichen ist der 

Vollzugsbehörde verwehrt. 

Sie muss klar entscheiden.“ 

„Die Vollzugsbehörde hat 

aber zumindest zu gestatten, 

dass muslimische Gefangene 

für Gebete einfache 

Stoffstücke mitnehmen oder 

deponieren dürfen.“ 
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bis 25. 

6 
SCHÄFERSKÜPPER, 

Michael, Essen muss 

der Mensch … Verpfle-

gung der Gefangenen, 

in: Justiznewsletter der 

Führungsakademie im 

Bildungsinstitut des nie-

dersächsischen Justiz-

vollzuges, Jahrgang 17, 

Ausgabe 32, November 

2020, 12 bis 19. 

Bildungsinstitut des nie-

dersächsischen Justiz-

vollzuges, Jahrgang 15, 

Ausgabe 28, Oktober 

2018, 27 bis 33. 

5 
SCHÄFERSKÜPPER, 

Michael, Gefangene und 

Disziplinarmaßnahmen. 

Strafähnliche Sanktionen 

im Vollzug, in: Justiz-

newsletter der Führungs-

akademie im Bildungs-

institut des niedersächsi-

schen Justizvollzuges, 

Jahrgang 16, Ausgabe 

30, November 2019, 19 

Teil dreht sich um die 

materielle (inhaltliche) 

Rechtmäßigkeit der An-

ordnung. Im ausstehen-

den dritten Teil wird es 

um die Durchführung, 

Überprüfung und Aufhe-

bung besonderer Siche-

rungsmaßnahmen ge-

hen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cher. Besondere Siche-

rungsmaßnahmen - Teil 

1 und 2 in: Forum Straf-

vollzug. Zeitschrift für 

Strafvollzug und Straffälli-

genhilfe (FS) 2021, 190 

bis 194 sowie 266 bis 

271.  

Der erste Teil des Aufsat-

zes beschäftigt sich mit 

der formellen Rechtmä-

ßigkeit der Anordnung 

von besonderen Siche-

rungsmaßnahmen 

(Zuständigkeit, Verfahren 

und Form). Der zweite 

VOLLZUGSRECHT 

2 
SCHÄFERSKÜPPER, 

Michael, Flucht- und 

Missbrauchsgefahr. Wo-

her soll ich das wissen? 

in: Newsletter der Füh-

rungsakademie im Bil-

dungsinstitut des nieder-

sächsischen Justizvoll-

zuges, Jahrgang 13, 

Ausgabe 24, Mai 2016, 

15 bis 21. 

3 
SCHÄFERSKÜPPER, 

Michael, Der Vollzugs-

plan und sein rechtlicher 

Fußnoten: 

1 
LÖBBERT, Raoul, LÖ-

WISCH, Georg, WOLFF, 

Reinhard, Erzbistum 

Köln: Jetzt kommen die 

Kontrolleure. Der Papst 

schickt zwei Ermittler 

nach Köln. Können sie 

das Erzbistum befrieden? 

in: DIE ZEIT. Wochenzei-

tung für Politik, Wirt-

schaft, Wissen und Kul-

tur, Nr. 23/2021 v. 

02.06.2021, 58. 

Rahmen, in: Justiz-

newsletter der Füh-

rungsakademie im Bil-

dungsinstitut des nieder-

sächsischen Justizvoll-

zuges, Jahrgang 14, 

Ausgabe 26, April 2017, 

16 bis 23. 

4 
SCHÄFERSKÜPPER, 

Michael, Auf Nummer 

sicher: besondere Si-

cherungsmaßnahmen, 

in: Justiznewsletter der 

Führungsakademie im 

Kontakt:  

Michael Schäfersküpper  

E-Mail  

michael.schaeferskuepper 

@fhr.nrw.de 

Kontakt:  

Michael Schäfersküpper  

Telefon 

(0 22 53) 3 18 - 2 19  

E-Mail  

michael.schaeferskuepper 

@fhr.nrw.de 

mailto:michael.schaeferskuepper@fhr.nrw.de
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Vorhaben, damit die 

Straf- und Justizvoll-

zugsbehörden ihre 

Kernleistung auf moder-

nere und effizientere 

Weise erbringen kön-

nen.  

„Die digitale Transfor-

mation ist mehr als 

nur ein Informatik-

Vorhaben“ 

Seit Mitte der 90-er Jah-

re hält der Trend zu digi-

Den digitalen Wandel im Schweizer Vollzug steuern 

von Jens Piesbergen
 

DIGITALER WANDEL IM SCHWEIZER VOLLZUG 

Seitdem die Corona-

Pandemie im vergange-

nen Jahr auch die 

Schweiz erfasst hat, ist 

uns allen auf privater 

wie auf beruflicher Ebe-

ne der Begriff der Digita-

lisierung voll bewusst. 

So wurden viele von uns 

von einem auf den an-

deren Tag ins Home-

office gezwungen und 

mussten sich mit kaum 

elektronisch vorhandenen 

Schriftstücken oder mä-

ßig funktionierenden Vi-

deokonferenzen herum-

schlagen. Die Krise zeig-

te uns aber, dass die 

technischen Vorausset-

zungen eigentlich vorhan-

den und wir diese sinnvoll 

zu nutzen im Stande 

sind. Die politischen Ver-

antwortlichen der Straf-

justiz fördern und finan-

zieren seit geraumer Zeit 

und ein effizienter, siche-

rer Datenaustausch zwi-

schen den involvierten 

Systemen zwingende 

Voraussetzung. Ein inte-

grierter Datenaustausch 

birgt auch Gefahren und 

Risiken sowie weitere 

Herausforderungen. Ba-

sierend auf den rechtli-

chen Grundlagen müs-

sen die Systeme die ver-

arbeiteten Daten in allen 

Schritten eines Ablaufs 

konsistent speichern und 

sicherstellen, dass nur 

vorhandenen personel-

len Ressourcen können 

so für anspruchsvollere 

Tätigkeiten oder für die 

Steigerung der Qualität 

der Daten eingesetzt 

werden, denn solche 

repetitiven Tätigkeiten 

können durch den Ein-

satz von geeigneten 

Systemen (teil)

automatisiert werden.  

Um dies zu erreichen, 

sind Durchgängigkeit 

tal basierten Abläufen 

auch für uns Endkunden 

an. Wir erleben dies täg-

lich beim Buchen von 

Flugreisen und Hotels, 

beim Einkauf im Internet 

oder beim Erledigen von 

Zahlungen mittels E-

Banking. Nebst der Ge-

schwindigkeit im Durch-

lauf eines Geschäftspro-

zesses liegen noch ande-

re Vorteile auf der Hand. 

So werden die verarbei-

teten Daten mehrfach 

genutzt und sie müssen 

bei weiteren Arbeits-

schritten nicht wieder neu 

eingegeben werden, was 

wiederum z.B. Eingabe-

fehler minimiert. Insbe-

sondere beim Wechsel 

der Verantwortlichkeiten 

eines Datensatzes von 

einer Justizbehörde zur 

anderen lassen sich so-

mit enorme Prozesszeit-

kosten einsparen. Die 

Dr. Jens Piesbergen 

HIS-Programm-Manager bei der 

Konferenz der Kantonalen Justiz- 

und Polizeidirektorinnen und  

-direktoren (KKJPD),  

Bern (Schweiz) 

Das Logo der KKJPD mit Sitz in Bern 

halb ist der integralen 

Sicherheit und der Quali-

tätskontrolle in allen Be-

reichen und auf allen 

Stufen (Mensch, Pro-

zess, Software, System) 

große Bedeutung zuzu-

messen.  

Berechtigte Zugang er-

halten. Die Eingabe von 

fehlerhaften Daten kann 

im Fall eines Diebstahls 

oder einer Manipulation 

in der Folge für Betroffe-

ne weitere Unannehm-

lichkeiten auslösen. Des-
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(Paginierung, autom. 

Aktenverzeichnis, Mittei-

lungen) sowie das effizi-

ente Bewirtschaften von 

digital anfallenden  

Daten im Vordergrund 

stehen („Informations-

system Justizvollzug“, 

„Monitoring Justizvoll-

zug“) oder den Einsatz 

von digitalen, forensisch 

auswertbaren Unter-

schriften für Verfahrens-

beteiligte oder Klienten 

ermöglichen. 

effizienteren Verfahrens-

führung beitragen sollen. 

Darüber hinaus soll aus 

langfristigen Überlegun-

gen aber auch ein kom-

pletter Modernisierungs-

schritt in der ganzheitli-

chen Bewirtschaftung 

von Verfahrensdaten und 

Schriftstücken eingeleitet 

werden. 

Im Weiteren stehen auch 

Projekte im Fokus, bei 

denen eine Entlastung 

der Verfahrensleitung 

rungspersonen oder  

-organe sind aufgefor-

dert, diesen Change-

Prozess frühzeitig anzu-

nehmen und mitzuge-

stalten. Er wird zur Dau-

eraufgabe. Der digitale 

Wandel ist ein Organi-

sationsentwicklungsvor-

haben. 

Medienbruchfreie Ge-

schäftsprozesse zwi-

schen Behörden 

Bund und Kantone ha-

ben vor einigen Jahren 

beschlossen, durchgän-

gige und medienbruch-

freie Geschäftsprozesse 

entlang der Strafjustiz-

kette umzusetzen. Das 

HIS-Programm (Harmo-

nisierung der Informatik 

in der Strafjustiz) bietet 

einen Gesamtüberblick, 

bringt Organe und Per-

sonen zusammen und 

fördert die horizontale 

Zusammenarbeit aller 

Beteiligten in der  

Strafjustiz. Es bringt mo-

derne Projektumset-

Letztlich geht die Reali-

sierung solcher Ziele im-

mer einher mit einem 

mindset-Wandel, also 

auch mit einem Kultur- 

und Organisationswan-

del. Jede Justizbehörde 

und jedes betroffene Indi-

viduum sind gefordert 

sich zu verändern. Alle 

werden damit konfrontiert 

sein, einen Verände-

rungsprozess zu verste-

hen, diesem zuzustim-

men und bestenfalls auch 

mitzutragen. Alle Füh-

fahrensbeteiligten, z.B. 

Anwaltschaft, Experten 

und Gutachter oder In-

stitutionen, fokussiert 

sich HIS auf die Erneue-

rung und Erweiterung 

des strukturierten Da-

tenaustausches mittels 

des gerichtspolizeilichen 

Standards eCH-0051, 

auf die Einführung einer 

rechtsgültigen elektroni-

schen Aktenführung, der 

eJustizakte, und den 

elektronischen Rechts-

verkehr ERV. HIS hat in 

zungs-Methoden ein, 

schlägt sinnvolle Umset-

zungsvorhaben vor und 

setzt die in Auftrag gege-

benen Projekte selbstver-

ständlich mit ihren Part-

nern um. 

Entlang der Strafjustiz-

kette von Kriminalpolizei 

und der Staatsanwalt-

schaft über die Gerichte 

bis zum Justizvollzug und 

den involvierten Partner-

behörden, dem Strafre-

gister oder anderen Ver-

DIGITALER WANDEL IM SCHWEIZER VOLLZUG 

Digitalstrategie für den 

Justizvollzug – innere 

und äußere Transfor-

mation 

Seit geraumer Zeit be-

schäftigt sich HIS auch 

mit den Belangen des 

Justizvollzugs und trägt 

zusammen mit den 

Strafvollzugskonkorda-

ten, der Konferenz der 

Kantonalen Leitenden 

Justizvollzug (KKLJV) 

und dem Schweizeri-

schen Kompetenzzent-

den vergangenen Jahren 

dort den Hebel ange-

setzt, wo auch das Men-

gengerüst der Interaktion 

zwischen Justiz oder 

den Verfahrensbeteilig-

ten und damit auch der 

potenzielle Effizienzge-

winn am größten ist. So-

mit konzentriert sich HIS 

auf Vorhaben, die  

– auf der Grundlage der 

bestehenden, leicht mo-

dernisierten Geschäfts-

führungs- oder Fachan-

wendungen – zu einer 

„Darüber hinaus soll aus 

langfristigen Überlegungen 

aber auch ein kompletter 

Modernisierungsschritt in der 

ganzheitlichen 

Bewirtschaftung von 

Verfahrensdaten und 

Schriftstücken eingeleitet 

werden.“ 

Seminarempfehlung: 

Bundesweites Forum: 

Sicherungsverwahrung 

vom 07. bis 08. Novem-

ber 2022 in Celle 

„Das HIS-Programm bietet 

einen Gesamtüberblick, 

bringt Organe und Personen 

zusammen und fördert die 

horizontale Zusammenarbeit 

aller Beteiligten in der  

Strafjustiz.“ 
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darüber abwickelt. Das 

geplante Bundesgesetz 

über die Plattform zur 

elektronischen Kommu-

nikation in der Justiz 

(BEKJ) sieht namentlich 

vor, dass der elektroni-

sche Rechtsverkehr für 

professionelle Benutzer 

(insbesondere Anwältin-

nen und Anwälte) obli-

gatorisch wird und dass 

die Behörden ihre Akten 

elektronisch führen 

müssen. 

eJustizakten-Applikation 

beschafft, deren Funktio-

nalitäten die effiziente 

und benutzerfreundliche 

Bearbeitung und Über-

mittlung einer rechtsgülti-

gen eAkte erlaubt.  

Die künftige Justizplatt-

form soll eine sichere 

Kommunikation zwischen 

Verfahrensbeteiligten und 

Justizbehörden gewähr-

leisten. Eingaben, Zustel-

lungen sowie Aktenein-

sicht werden zukünftig 

vollzug 2030“ zu erar-

beiten. Die darin formu-

lierten strategisch-

fachlichen Vorgaben 

zum Verständnis und 

Einsatz der IKT-Mittel im 

modernen Justizvollzug 

bilden die Grundlage für 

die hoheitliche Umset-

zung in den Kantonen. 

Generell unterscheidet 

man zwei Arten  

von Transformation-

Maßnahmen im Justiz-

vollzug: Die inneren 

Transformation-Maß-

nahmen zielen auf In-

sassen, Klienten und 

Mitarbeitende (user 

centric approach),  

während sich die äuße-

ren Transformation-

Maßnahmen mit der Ver-

fahrensdurchgängigkeit 

und der Verfahrensfüh-

rung beschäftigen. HIS 

leistet nur Beiträge im 

Bereich der äußeren 

Transformation-Maß-

nahmen. Die Kantone 

mit ihren Ämtern und 

rum für den Justizvollzug 

(SKJV) dazu bei, den 

digitalen Wandel im Jus-

tizvollzug zu ordnen und 

voranzubringen. Im 

Nachgang zum letztjähri-

gen „Forum Justizvoll-

zug“ wurde klar, dass 

eine ganzheitliche Digital-

strategie fehlt. Auf Basis 

des Vorbilds der skandi-

navischen Staaten wer-

den derzeit Anstrengun-

gen unternommen, eine 

schweizweit gültige 

„Digitalstrategie Justiz-

Wichtige Teilaspekte 

der Digitalisierung wer-

den gemeinsam mit den 

Gerichten im Projekt 

«Justitia 4.0» realisiert. 

Ziel des Projektes ist es, 

die heutigen Papierak-

ten durch elektronische 

Dossiers zu ersetzen. 

Zudem sollen der 

Rechtsverkehr zwischen 

den verschiedenen Ver-

fahrensbeteiligten sowie 

die Akteneinsicht künftig 

in allen Verfahrensab-

schnitten der Zivil-,  

Institutionen sowie das 

SKJV und andere Akteu-

re fokussieren sich ge-

mäß ihrem Kernauftrag 

(Umsetzung strafrechtli-

cher Sanktionen und 

Wiedereingliederung) auf 

die Einführung und den 

Einsatz moderner IKT-

Systeme im Straf- und 

Maßnahmenvollzug.  

Elektronische Akten-

führung, Justizplatt-

form, Datenschutz und 

Informationssicherheit 

DIGITALER WANDEL IM SCHWEIZER VOLLZUG 

Der Vorentwurf enthält 

Vorgaben zum Daten-

schutz und zur Informa-

tionssicherheit. Da die 

Justizplattform die hoch-

geladenen Dokumente 

zum Abruf oder zur  

Akteneinsicht durch  

die Parteien zwischen-

speichert, bearbeitet  

sie Personendaten  

gemäß Datenschutzge-

setz. Justizakten 

(Rechtsschriften, Gut-

achten, etc.) enthalten 

zudem in verschiedener 

Straf- und Verwaltungs-

gerichtsverfahren elekt-

ronisch über die  

zentrale Justizplattform 

„Justitia.Swiss“ erfolgen. 

Betroffen sind über 15 

000 Mitarbeitende der 

Gerichte, Staatsanwalt-

schaften und Vollzugs-

behörden auf allen föde-

ralen Stufen, sowie rund 

12 000 Anwältinnen und 

Anwälte mit deren Per-

sonal. Als Ergänzung zu 

den bestehenden Fach-

anwendungen wird eine 

„Die künftige Justizplattform 

soll eine sichere 

Kommunikation zwischen 

Verfahrensbeteiligten und 

Justizbehörden 

gewährleisten. Eingaben, 

Zustellungen sowie 

Akteneinsicht werden 

zukünftig darüber 

abgewickelt.“ 

„Auf Basis des Vorbilds der 

skandinavischen Staaten 

werden derzeit 

Anstrengungen 

unternommen, eine 

schweizweit gültige 

‚Digitalstrategie Justizvollzug 

2030‘ zu erarbeiten.“ 
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Links 

 HIS-Programm, Har-

monisierung der Infor-

matik in der Strafjustiz: 

https://www.his-

programm.ch  

 Projekt Justitia 4.0: 

https://

www.justitia40.ch  

 Vorentwurf zum Bun-

desgesetz über die 

Plattform zur elektroni-

schen Kommunikation 

in der Justiz (BEKJ): 

Anmerkung des Autors 

Der Artikel ist gekürzt 

aus: #prison-info 1/2021 

„Digitaler Wandel“, Hrsg: 

Bundesamt für Justiz, 

Bern; https://

www.bj.admin.ch/bj/de/

home/sicherheit/smv/

prison-info.html  

 

 

 

 

nung regeln. Diese Re-

gelungsstufe ermöglicht 

es, die IT-rechtlichen 

Vorgaben flexibel und 

rasch festzulegen und 

an den technologischen 

Wandel anzupassen.  

„Für eine sichere digi-

tale Justiz – damit der 

Weg zum Recht nicht 

mehr über Papierber-

ge führt.“  

Zuerst ist die Umset-

zung der Justizplattform 

vorgesehen, die im Rah-

men eines Pilotprojekts 

bereits vor Inkrafttreten 

des BEKJ ihren Betrieb 

aufnimmt, um bisher 

nicht realisierte oder 

neue Anliegen schritt-

weise zu integrieren. 

Auch die anderen Pro-

jekte beginnen ineinan-

der zu greifen, aber da 

nicht alle autonom funkti-

onieren, ist man auf Ei-

genleistungen der Kan-

tone angewiesen. Sie 

umfassen neben der 

Finanzierung und der 

Hinsicht besonders 

schützenswerte Perso-

nendaten. Dem Daten-

schutz und der Informati-

onssicherheit kommen 

eine entsprechend hohe 

Bedeutung und Relevanz 

zu. Bei der digitalen Be-

arbeitung von Personen-

daten sind diese beiden 

Komponenten unabding-

bar miteinander verbun-

den. Gemäß Vorentwurf 

wird der Bund die Anfor-

derungen an die Datensi-

cherheit in einer Verord-

Vorgehensweise aller 

involvierten Akteure und 

Dienstleister (Polizei, 

Staatsanwaltschaften, 

Gerichte, Justizvollzug, 

Informatik-Verantwort-

liche). Die Herausforde-

rung für alle Führungs-

personen besteht darin, 

zum richtigen Zeitpunkt 

die richtigen (Vor)

Arbeiten auszulösen. 

Bleiben wir gemeinsam 

im Gespräch und gestal-

ten den digitalen Wan-

del aktiv mit! 

Rechtsetzung auch eige-

ne Projekte und Infra-

strukturanpassungen, 

bspw. Ausrüstung der 

Arbeitsplätze, Einvernah-

meräume oder der IT-

Architektur. Die Integrati-

on aller bereitgestellten 

Lieferobjekte muss nicht 

nur technisch, sondern 

auch organisatorisch, 

ablaufmäßig und kulturell 

vorbereitet und aktiv be-

gleitet sein. Wünschens-

wert wäre zudem eine 

kantonal koordinierte 

DIGITALER WANDEL IM SCHWEIZER VOLLZUG 

https://

www.ejpd.admin.ch/

ejpd/de/home/aktuell/

mm.msg-id-

81072.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:  

Dr. Jens Piesbergen 

Telefon 

+41 79 473 87 56  

E-Mail 

jens.piesbergen@kkjpd.ch  

„Dem Datenschutz und der 

Informationssicherheit 

kommen eine entsprechend 

hohe Bedeutung und 

Relevanz zu.“ 

https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/sicherheit/smv/prison-info.html
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/sicherheit/smv/prison-info.html
https://www.justitia40.ch
https://www.justitia40.ch
file://justiz/biwf/BIWF_Benutzer/Dokumente/J007300/Documents/Bauen
file://justiz/biwf/BIWF_Benutzer/Dokumente/J007300/Documents/Bauen
file://justiz/biwf/BIWF_Benutzer/Dokumente/J007300/Documents/Bauen
file://justiz/biwf/BIWF_Benutzer/Dokumente/J007300/Documents/Bauen
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/mm.msg-id-81072.html
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/mm.msg-id-81072.html
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/mm.msg-id-81072.html
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/mm.msg-id-81072.html
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/mm.msg-id-81072.html
mailto:jens.piesbergen@kkjpd.ch
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Stunden, eine Einschlaf-

zeit von maximal 15 Mi-

nuten gilt als „gesund“ 

oder erstrebenswert – 

wobei es hinsichtlich 

Alter, Geschlecht und 

individueller Präferenz 

sicherlich Abweichun-

gen gibt. Etwa 4 – 7 % 

der deutschen Bevölke-

rung beklagt schlechten 

Schlaf oder Insomnie
1
, 

was sich in nächtlicher 

Schlaflosigkeit, Ein-

„Nachts hinter Gittern“ – Schlafverhalten und Schlafstörungen 

bei Inhaftierten des niedersächsischen Justizvollzuges 

von Laura Kaliqanaj
 

NACHTS HINTER GITTERN 

„Schlaf ist die beste 

Medizin“ – nicht nur der 

Volksmund, sondern 

auch unsere eigene Er-

fahrung sagen uns ein-

deutig: Schlaf ist unge-

mein wichtig. Schließlich 

verbringen wir ungefähr 

ein Drittel unseres Le-

bens in diesem Zustand 

(meist) nächtlicher Ru-

he. Erwiesenermaßen 

beeinflusst Schlaf uns 

Menschen nicht nur auf 

physischer und neurobe-

havioraler Ebene, wie 

beispielsweise Immun-

system, Hormonhaushalt, 

oder kognitive Funktio-

nen. Auch unser psychi-

sches Wohlbefinden und 

damit unsere Stimmungs-

lage stehen in eindeuti-

gem Zusammenhang zu 

Schlaf. Der aktuelle For-

schungsstand beziffert 

ausreichend Schlaf mit 7 

terthesis im Rahmen des 

Studiengangs „Rechts-

psychologie“ an der Uni-

versität Hildesheim setz-

te sich die Autorin des 

Beitrages vergangenes 

Jahr intensiv mit der The-

matik „Schlaf im deut-

schen Justizvollzug“ aus-

einander.  

Relevanz des Themas 

Schon während der ers-

ten Literaturrecherche fiel 

eine gravierende For-

schungslücke hinsichtlich 

stellt also eine lebens-

notwendige Grundlage 

dar. Doch wie schläft es 

sich eigentlich fernab 

des eigenen, uns so 

wohlig bekannten Bet-

tes? In neuen vier Wän-

den, einem Gebäude 

voller unbekannter Men-

schen, hinter einer ver-

schlossenen Sicherheits-

stahltür und vergitterten 

Fenstern, auf fremder 

Matratze? In ihrer Mas-

schlaf- oder Durchschlaf-

problemen, sowie Unzu-

friedenheit mit Schlaf-

quantität- und qualität 

äußert. Meist resultiert 

aus diesem nicht erhol-

samen Schlaf eine soge-

nannte „Tagesdys-

funktion“: mangelnde 

Konzentration, herabge-

setzte Produktivität, und 

schlechte Stimmung. Die 

Ursachen schlechten 

Schlafs könnten weitge-

streuter nicht sein und 

inkludieren oftmals eine 

inadäquate oder fremde 

Schlafumgebung, einen 

inkonsistenten Schlaf-

rhythmus, Stresserleben, 

hohen Koffeinkonsum, 

oder Aufregung vor Ein-

schlafen, beispielsweise 

bedingt durch exzessives 

Sorgen oder Grübeln.  

Ausreichender und quali-

tativ möglichst hochwerti-

ger, erholsamer Schlaf 

Laura Kaliqanaj 

Psychologin (M.Sc.), Stationsthe-

rapeutin in der LWL-Maßregel-

vollzugsklinik Schloss Haldem 

Die LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem liegt  

am Fuße des Stemweder Berges  

des Themas nicht nur im 

deutschsprachigen 

Raum, sondern ebenso 

auf internationaler Ebe-

ne auf. Eine verschwin-
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einflusst auf neuroche-

mischer Ebene massiv 

die adäquate Ausschüt-

tung von schlafförderli-

chen Botenstoffen im 

Gehirn. Nicht zu verges-

sen ist die Vielzahl von 

Gefühlszuständen und 

die Auswirkungen des 

Freiheitsentzugs auf 

psychologischer Ebene, 

welche sich in Stress, 

Angst, Sorgen, Scham, 

Gedankenkreisen, und 

Perspektivlosigkeit äu-

ßern können. Hohe Ver-

tiv auf den Nachtschlaf 

auswirkt oder diesen 

gänzlich unmöglich 

macht. Aus schlafhygieni-

scher Perspektive be-

trachtet lädt die Ausge-

staltung der Zellen zu 

einer Art Albtraum ein: 

das Bett wird nicht nur 

zum Schlafen, sondern 

auch zum Verweilen, Le-

sen, Essen oder anderen 

Aktivitäten genutzt. Der 

im Vollzug durchaus ver-

breitete enorme Koffein- 

und Nikotinkonsum be-

„Tägliche Aufschluss- und 

Einschlusszeiten erzwingen 

zwar nicht konkret das 

Aufwachen oder Einschlafen, 

haben aber dennoch eine 

Signalwirkung inne und 

reduzieren zumindest zum 

Abend hin den ohnehin schon 

geringen Bewegungsradius 

noch weiter.“ 

verhalten nehmen könn-

ten. Nicht nur stellt die 

Unterbringung in einer 

Haftanstalt eine (in den 

meisten Fällen) abrupte 

Veränderung sämtlicher 

Lebensumstände dar, 

auch erfolgt eine spür-

bare Einschränkung der 

Autonomie bezüglich 

des individuellen, präfe-

rierten Schlafrhythmus. 

Tägliche Aufschluss- 

und Einschlusszeiten 

erzwingen zwar nicht 

konkret das Aufwachen 

oder Einschlafen, haben 

aber dennoch eine Sig-

nalwirkung inne und re-

duzieren zumindest zum 

Abend hin den ohnehin 

schon geringen Bewe-

gungsradius noch weiter. 

Darüber hinaus birgt 

auch die Mehrpersonen-

zelle potentielle Störfak-

toren: es entsteht ein 

erzwungener Kontakt zu 

Mitinhaftierten, die ande-

re Schlafgewohnheiten 

haben können, laute 

Musik oder das TV-

dend geringe Anzahl mitt-

lerweile „überholter“ oder 

wenig repräsentativer 

Studien aus den Jahren 

1974 bis 2015 deutet 

zumindest auf ein defini-

tiv bestehendes Problem 

in Haftanstalten verschie-

dener Länder hin. Wäh-

rend der Ausgestaltung 

der Untersuchung stellte 

sich die Frage, welche 

Gegebenheiten und Um-

stände innerhalb von 

Justizvollzugsanstalten 

Einfluss auf das Schlaf-

heitsrelevante Gege-

benheiten wie störende 

Flutlichter auf dem Hof, 

nächtliche Kontrollgän-

ge oder die sogenann-

ten Lebendkontrollen 

durch Personal. Viele 

Justizvollzugsanstalten 

befinden sich in alten 

Gebäuden, die nur über 

schlechte Belüftungs- 

und Klimatisierungs-

möglichkeiten verfügen. 

Da die Bettenausstat-

tung, insbesondere die 

Matratzen, zwingend 

Gerät laufen lassen, sich 

unterhalten, das Licht 

einschalten oder schnar-

chen. Nächtliches 

„Pendeln“ verbotener 

Gegenstände oder  

Fenster-zu-Fenster-Kom-

munikation können 

schlimmstenfalls Teile 

eines ganzen Flügels 

wachhalten. Hinzukom-

men können Angst vor 

Übergriffigkeiten oder die 

Befürchtung im Schlaf 

bestohlen zu werden; 

darüber hinaus sicher-
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schreibungsquoten von 

Hypnotika wie beispiels-

weise Zopiclon®, oder 

der off-label use von 

Doxepin®, Mirtazapin® 

oder Seroquel® bestär-

ken die Annahme, dass 

Schlafstörungen in der 

Haft eine wichtige Rolle 

zu spielen scheinen.  

Mit welchen Auswirkun-

gen ist zu rechnen, 

wenn eine Haftpopulati-

on größtenteils schlecht 

schläft? Durch den aus 

Brandschutzvorschriften 

erfüllen müssen, sind sie 

in den meisten Fällen 

nicht sonderlich bequem 

oder auf physische Ge-

sundheit ausgerichtet. 

Inhaftierte Personen, die 

keiner tagesstrukturie-

renden Tätigkeit nachge-

hen, sehen sich meist 

mit anhaltender Lange-

weile konfrontiert, die zu 

sogenanntem polyphasi-

schen Schlaf (oder 

„Tagesschlaf“) führen 

kann, welcher sich nega-

„Hohe Verschreibungsquoten 

von Hypnotika wie 

beispielsweise Zopiclon®, 

oder der off-label use von 

Doxepin®, Mirtazapin® oder 

Seroquel® bestärken die 

Annahme, dass Schlaf-

störungen in der Haft eine 

wichtige Rolle zu spielen 

scheinen.“ 
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Forschung seit einigen 

Jahrzehnten etablierte 

Fragebogen zur Schlaf-

qualität erfasst verschie-

dene Dimensionen des 

Schlafs und teilt mithilfe 

eines Punktescores in 

„gute“ „schlechte“ Schlä-

ferInnen ein. 

Ergebnisse 

Hinsichtlich der Schlaf-

latenz gab die befragte 

Haftpopulation an, im 

Durchschnitt ganze 68 

Minuten zu benötigen 

lich 50 Monaten Frei-

heitsstrafe verurteilt. Der 

Großteil der befragten 

Personen berichtete, auf-

grund von Eigentums- 

oder Gewaltdelikten 

„einzusitzen“. Das Herz-

stück der Befragung bil-

dete, neben einem Fra-

gebogen zur Erfassung 

der subjektiv empfunde-

nen Lebensqualität, ein-

deutig eine adaptierte 

„Haft-Version“ des Pitts-

burgh Sleep Quality In-

dex (PSQI)
3
. Der in der 

„Feindseliges Verhalten und 

Externalisierungstendenzen 

stellen nicht nur für Inhaftierte 

untereinander, sondern 

maßgeblich für das Personal 

ein potentielles Risiko dar.“ 

für Inhaftierte unterei-

nander, sondern maß-

geblich für das Personal 

ein potentielles Risiko 

dar. Übermüdete oder 

unzufriedene Inhaftierte 

können durch schlech-

ten Schlaf eine vermin-

derte Arbeitsfähigkeit 

aufweisen, Desinteresse 

an Bildung und Beschäf-

tigung und Probleme in 

der Einhaltung einer  

Tagesstruktur entwi-

ckeln. Durch eine Chro-

nifizierung oder ein 

„Verschleppen“ der 

Schlafprobleme nach 

draußen kann der Reha-

bilitationsauftrag und die 

Reintegration in den Ar-

beitsmarkt hinter der 

Mauer behindert oder 

zumindest erschwert 

werden. Einige Studien 

entdeckten bei Vorliegen 

von schweren Schlaf-

problemen sogar Hinwei-

se auf ein erhöhtes Sui-

zidrisiko
2
.  

Methodik 

Schlafmangel resultieren-

den schlechten Gesund-

heitszustand erfolgt eine 

erhöhte Auslastung des 

haftinternen Gesund-

heitssystems, zudem 

kann verschriebene Me-

dikation Abhängigkeits-

probleme erzeugen oder 

fördern. Wer schlecht 

schläft, neigt zu erhöhter 

Aggressivität, Impulsivi-

tät, und Gereiztheit. 

Feindseliges Verhalten 

und Externalisierungsten-

denzen stellen nicht nur 

ren Strafhaft wurden 

auch Abteilungen der 

Untersuchungshaft, des 

offenen Vollzugs, und 

der Sozialtherapie mit-

einbezogen. Neben typi-

schen Eckdaten wie 

Alter, Berufsausbildung 

oder finanzieller Situati-

Durch die Befragung 

konnten insgesamt 186 

inhaftierte Personen (127 

Frauen, 59 Männer) in 

sechs unterschiedlichen 

Haftanstalten des nieder-

sächsischen Justizvoll-

zugs erreicht werden. 

Aufgrund der zum Erhe-

bungszeitpunkt greifen-

den COVID-19 Hygiene-

vorschriften wurde auf 

eine schriftliche Befra-

gung mithilfe von Frage-

bögen zurückgegriffen. 

Zusätzlich zu der regulä-
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um einzuschlafen (kurze 

Erinnerung hier: Studien 

benennen 15 Minuten 

als „gesund“). Die 

durchschnittlich berich-

tete Schlafzeit betrug 

lediglich 5,6 Stunden. 

Mithilfe des PSQI konn-

ten 164 von 186 

(88.1%) der teilnehmen-

den Personen als 

„schlechte Schläfer“ 

klassifiziert werden 

(92,9% der Frauen, 78% 

der Männer). Am inten-

sivsten plagte die Inhaf-

on erfasste ein soziode-

mographischer Fragebo-

gen auch die Länge der 

verhängten Haftstrafe, 

das Anlassdelikt und die 

Schlafumgebung (bspw. 

Unterbringung in Einzel- 

oder Mehrpersonenzel-

le). Die Hälfte der Be-

fragten gab an, sich das 

erste Mal in Haft zu be-

finden. Im Schnitt befan-

den sich die Teilnehme-

rInnen bereits seit 22 

Monaten in Haft und 

wurden zu durchschnitt-

„Mithilfe des PSQI konnten 

164 von 186 (88.1%) der 

teilnehmenden Personen als 

„schlechte Schläfer“ 

klassifiziert werden.“ 
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sichtlich der Thematik 

zu erhalten. Dennoch 

belegen die Ergebnisse 

eindeutig, dass Schlaf-

probleme in Haft ein 

durchaus bestehendes, 

relevantes Problem dar-

stellen und ein Großteil 

der Inhaftierten betrof-

fen zu sein scheint. Die 

Datenlage deutet da-

raufhin, dass besonders 

Frauen im Vollzug ge-

fährdet sind. Insbeson-

dere niederschwellige, 

edukative Aufklärungs-

tenausstattung und die 

Lautstärke die haupt-

sächlich auf Mitinhaftierte 

zurückzuführen sei.  

Schlussfolgerungen 

Welche möglichen Denk-

anstöße oder Implikatio-

nen für den Vollzugsall-

tag ergeben sich aus den 

Ergebnissen der Untersu-

chungen? Sicherlich sind 

weitere, in größerem 

Rahmen angelegte Stu-

dien notwendig um ein 

differenziertes Bild hin-

„Es fanden sich zentrale 

Faktoren, die den Schlaf der 

Inhaftierten negativ 

beeinflussen: sich Sorgen 

machen, Rastlosigkeit und 

exzessive Energie verspüren, 

die Bettenausstattung, sowie 

Gefühle von Angst.“ 

Inhaftierten negativ be-

einflussen: sich Sorgen 

machen, Rastlosigkeit 

und exzessive Energie 

verspüren, die Betten-

ausstattung, sowie Ge-

fühle von Angst. Be-

trachtet man nur die 

männliche Sub-

Stichprobe, sind aus-

schließlich die Faktoren 

Rastlosigkeit und Bet-

tenausstattung von Be-

deutung. Erstaunlicher-

weise berichteten 39% 

der „schlechten Schläfe-

rInnen“ regelmäßig Hyp-

notika einzunehmen. Es 

fand sich lediglich ein 

„guter Schläfer“, der an-

scheinend ausreichend 

von der Einnahme profi-

tierte. Zwischen Schlaf-

qualität und Lebensqua-

lität zeigte sich ein ein-

deutiger (wenn auch in 

der Kausalitätsrichtung 

unklarer) Zusammen-

hang: je schlechter der 

Schlaf durch den PSQI 

eingestuft wurde, desto 

niedriger der empfunde-

tierten die oben beschrie-

bene verlängerte Schlaf-

latenz, gefolgt von unter-

schiedlichen Störfaktoren 

und der als schlecht be-

werteten Schlafqualität. 

Zwar zeigte sich hinsicht-

lich der Intensität der 

Schlafprobleme auf Ge-

schlechterebene kein 

Unterschied, dennoch 

berichteten inhaftierte 

Frauen signifikant häufi-

ger betroffen zu sein. Es 

fanden sich zentrale Fak-

toren, die den Schlaf der 

im offenen Vollzug an-

scheinend besser als 

solche in der regulären 

Schlafhaft schlafen. 

Eventuell könnte dies 

auf die erhöhten Be-

schäftigungsmöglichkeit

en im Rahmen des offe-

nen Vollzugs zurückzu-

führen sein.  

Qualitative Analyse 

Die Anzahl an zusätzli-

chen Notizen, Kommen-

taren und anderen Frei-

texten auf den Fragebö-

ne Lebensqualitäts-

Score. Interessanter-

weise berichteten Erst-

verbüßer nicht nur selte-

ner, sondern auch in ge-

ringerer Intensität von 

Schlafproblemen in Haft, 

was eventuell als ein Hin-

weis darauf, dass Schlaf-

probleme bei zweitmalig 

oder öfter Inhaftierten 

persistieren, interpretiert 

werden könnte. Ein sta-

tistisch bedeutsamer Un-

terschied deutet darauf 

hin, dass Untergebrachte 
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arbeit, beispielsweise in 

Form von Schlafhygie-

netrainings, könnten 

hier sinnvoll greifen. 

Inhaftierte sollten über 

grundlegende Zusam-

menhänge zwischen 

psychischem Stress, 

Rastlosigkeit und exzes-

siver Energie, Koffein- 

und Nikotin-Konsum 

und schlechtem Schlaf 

aufgeklärt werden. Eine 

Erweiterung des psy-

chologischen Versor-

gungsangebots könnte 

gen lud dazu ein, neben 

der quantitativen Analy-

se der Daten auch eine 

qualitativ Betrachtung 

durchzuführen. Inhaftier-

te berichteten in ihren 

Ausführungen von Sehn-

sucht nach der Familie, 

Vermissen, und Angst 

vor der anstehenden 

Entlassung, sowie Per-

spektivlosigkeit als Grün-

de für Schlafstörungen. 

Sehr stark betont wur-

den nochmals die man-

gelnde Qualität der Bet-

„Sehr stark betont wurden 

nochmals die mangelnde 

Qualität der 

Bettenausstattung und die 

Lautstärke die hauptsächlich 

auf Mitinhaftierte 

zurückzuführen sei.“ 
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chung oder -diagnostik 

erfolgen, um so eine 

Verlaufsbeobachtung zu 

ermöglichen. Es scheint, 

als würden non-

pharmakologische Inter-

ventionen derzeit noch 

defizitär genutzt werden. 

Neben Schlafhygienet-

rainings können auch 

verhaltensbasierte Inter-

ventionen, Yoga, Ent-

spannungsübungen (wie 

Progressive Muskelent-

spannung) oder natürli-

che Unterstützungsmit-

tel wie Melatonin schlaf-

förderlich wirken. Eine 

Erweiterung des beste-

henden Beschäftigungs- 

und Sportangebots oder 

die zielgerichtete Steige-

rung der Teilnahmemoti-

vation können helfen, 

exzessiver Energie am 

Abend entgegenzuwir-

ken. Schlussendlich 

könnte sicherlich auch 

eine Modernisierung 

oder Erneuerung der 

Bettenausstattung disku-

tiert werden.   

hinsichtlich Sorgen, Grü-

beln, und Sehnsucht 

nach Angehörigen Er-

leichterung verschaffen. 

Auf Seiten des Personals 

sollten MitarbeiterInnen 

aus Vollzugspsychologie, 

Sozialarbeit und Seelsor-

ge auf die Relevanz des 

Themas aufmerksam 

gemacht und für dieses 

sensibilisiert werden. Ei-

ne standardisierte Abfra-

ge von Schlafproblemen 

sollte bereits im Rahmen 

der Eingangsuntersu-

tion in the German po-

pulation. Sleep, 24(7), 

780-787. https://

doi.org/10.1093/

sleep/24.7.780. 

Schlack, R., Hapke, U., 
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scher Staatsangehörig-

keit. Dies können die in 

Tabelle 1 (s. nächste 

Seite) dargestellten Zah-

len verdeutlichen. Unter 

allen im Jahr 2019 von 

der Polizei als tatver-

dächtig eingestuften 

Personen hatten 34,6 % 

eine ausländische Her-

kunft. Dieser Anteil liegt 

fast dreimal so hoch wie 

der Bevölkerungsanteil, 

Migration und Kriminalität 

Befunde aus Hell- und Dunkelfeld  

von Dirk Baier & Yvonne Krieg 

MIGRATION UND KRIMINALITÄT  

Das Thema Migration 

und Kriminalität ist spä-

testens seit der starken 

Zuwanderung von Ge-

flüchteten nach Deutsch-

land ein kriminologisch 

stärker beforschtes Feld 

(u.a. Feltes et al. 2020, 

Walburg 2016, Wetzels 

et al. 2018), wenngleich 

sich bereits auch vorher 

schon mit diesem Zu-

sammenhang beschäftigt 

wurde (u.a. Baier 2015a, 

Baier/Pfeiffer 2007, Pfeif-

fer et al. 2005, Pfeiffer/

Wetzels 2000, Walburg 

2014). Das Interesse am 

Thema gründet sich u.a. 

darauf, dass in der Poli-

zeilichen Kriminalstatistik, 

dem sog. Hellfeld, Aus-

länderinnen und Auslän-

der eine höhere Kriminali-

tätsbelastung aufweisen 

als Personen mit deut-

folgenden Stufen des 

Strafverfolgungsprozes-

ses. Der Anteil an aus-

ländischen Tatverdächti-

gen variiert zudem be-

deutsam je nach Delikt. 

Nicht überraschend ist 

er im Bereich der Straf-

taten gegen das Aufent-

halts- und Asylgesetz 

mit 99,2 % am höchsten. 

Bei Sachbeschädigun-

gen liegt er aber bspw. 

nur bei 21,0 %. Bei den 

meisten anderen Delik-

ten inkl. der Gewalttaten 

rens kann ein Tatver-

dacht auch nicht bestä-

tigt werden. 

Tabelle 1 (s. nächste 

Seite) zeigt daneben, 

dass der erhöhte Anteil 

ausländischer Personen 

auch bei den Verurteilten 

(35,0 %) und bei den 

Inhaftierten (33,3 %) 

festzustellen ist. Der er-

höhte Tatverdächtigen-

anteil bestätigt sich inso-

fern auch auf den nach-

der bei 12,2 % lag. Als 

Ausländerinnen und Aus-

länder werden in der Po-

lizeilichen Kriminalstatis-

tik Personen geführt, die 

nicht die deutsche 

Staatsangehörigkeit be-

sitzen, d.h., die Zuord-

nung erfolgt entlang der 

Staatsangehörigkeit und 

nicht entlang des ohne-

hin schwierig zu bestim-

menden Migrationshinter-

grunds. Personen mit 

deutscher Staatsangehö-

rigkeit, die einen Migrati-

onshintergrund aufwei-

sen (bspw., weil die El-

tern zugewandert sind), 

werden in der Kriminal-

statistik als Deutsche 

eingestuft. Zusätzlich zu 

beachten ist, dass ein 

Tatverdacht nicht damit 

gleichzusetzen ist, dass 

eine Person tatsächlich 

ein Delikt verübt hat. Im 

Laufe des Strafverfah-

Prof. Dr. Dirk Baier,  

Züricher Hochschule für Ange-

wandte Wissenschaften  

Yvonne Krieg,  

Kriminologisches Forschungs-

institut Niedersachsen e.V.  

Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)  

hat ihre Standorte in Winterthur (Foto), Zürich und Wädenswil. 
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Ausländerinnen und Aus-

ländern nach Delikt diffe-

renziert werden sollte, 

um die Höherbelastung 

richtig einschätzen zu 

können. 

Differenzierungen sind 

nicht nur entlang der De-

likte, sondern auch ent-

lang der Ländergruppen 

wichtig. Zu den fünf nicht-

deutschen Gruppen mit 

den meisten Tatverdäch-

tigen zählten 2019 türki-

sche, rumänische, syri-

in der Bevölkerung wei-

testgehend stabil bei 8,9 

%. Im Anschluss steigt 

der Ausländeranteil un-

ter den Tatverdächtigen 

auf den Höchstwert im 

Jahr 2016 an (40,4 %), 

verbunden mit dem An-

stieg des Anteils auslän-

discher Menschen in der 

Bevölkerung auf ca. 

zwölf Prozent. Dieser 

starke Anstieg bis 2016 

ist ein Ergebnis der Zu-

wanderung von Geflüch-

teten, die sich insbeson-

dere auf den Deliktsbe-

reich „Straftaten gegen 

das Aufenthalts- und 

Asylgesetz“ ausgewirkt 

hat. In den Jahren 2015 

und 2016 wurden bspw. 

über 380.000 ausländi-

sche Tatverdächtige die-

ses Delikts registriert, 

was etwa vier von zehn 

ausländischen Tatver-

dächtigen dieser Jahre 

entspricht. Dies verdeut-

lich noch einmal, dass 

bei Betrachtung der Zah-

len zur Kriminalität von 

beträgt er ca. ein Drittel. 

In den zurückliegenden 

zwanzig Jahren war der 

Anteil an Ausländerinnen 

und Ausländern unter 

den Tatverdächtigen 

deutlichen Schwankun-

gen ausgesetzt, wie Ab-

bildung 1 (s. nächste Sei-

te) verdeutlicht. Zwischen 

2000 und 2008 ist der 

Anteil von 25,8 auf 20,9 

% zurückgegangen – in 

dieser Zeit war der Anteil 

ausländischer Personen 

MIGRATION UND KRIMINALITÄT  

Das Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V..in Hannover. 

 deutsch 
nicht-

deutsch 
Anteil nicht-
deutsch in % 

Bevölkerung (31.12.2018) 72929921 10089292 12,2 

Tatverdächtige insgesamt (2019) 1319950 699261 34,6 

   Straftaten gegen das Leben 2536 1302 33,9 

   Vergewaltigung, sexuelle Nötigung 5175 3014 36,8 

   Raub 16088 10590 39,7 

   gefährliche und schwere Körperverletzung 88598 52634 37,3 

   vorsätzliche, einfache Körperverletzung 223869 97875 30,4 

   einfacher Ladendiebstahl 126873 87774 40,9 

   Wohnungseinbruch 7093 4545 39,1 

   Betrug 233055 121474 34,3 

   Sachbeschädigung 98140 26076 21,0 

   Straftaten gegen Aufenthalts-, Asyl-, Freizügigkeitsgesetz 1229 148721 99,2 

   Rauschgiftdelikte 207259 77131 27,1 

Verurteilte (2019, Straftaten nach dem StGB ohne Strassenverkehr) 284211 153170 35,0 

Strafgefangen/Sicherungsverwahrte (31.3.2019) 33737 16852 33,3 

Tabelle 1: Vergleich verschiedener Kennzahlen zu Personen deutscher und nicht-deutscher Staatsangehörigkeit (abgebildet: absolute Zahlen). 
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bestimmte Personen 

zwar als ausländische 

Tatverdächtige regis-

triert werden, nicht aber 

in der Bevölkerungssta-

tistik auftauchen. So 

zeigt sich bspw., dass 

sich  

im Jahr 2019 von  

den 699.261 ausländi-

schen Tatverdächtigen 

122.958 Personen uner-

laubt in Deutschland 

aufhielten; zu den sich 

erlaubt in Deutschland 

aufhaltenden Personen 

tät meist mit wenigen 

Gruppen der nichtdeut-

schen Bevölkerung in 

Verbindung gebracht, die 

eine höhere Belastung 

aufweisen als die deut-

sche Bevölkerung. Zu-

dem ist die Berechnung 

von Tatverdächtigenbe-

lastungszahlen bei der 

nichtdeutschen Bevölke-

rung problematisch, wes-

halb in der Polizeilichen 

Kriminalstatistik hierauf 

auch verzichtet wird. Dies 

ist deshalb der Fall, weil 

verdächtige stellen. 

Würde man die Tatver-

dächtigenbelastungszah

len zu diesen Gruppen 

berechnen 

(Tatverdächtige pro 

100.000 Einwohnerin-

nen und Einwohnern der 

Bevölkerung), würden 

afghanische Personen 

die höchste Belastungs-

zahl aufweisen, gefolgt 

von rumänischen und 

syrischen Personen. 

Deutlich würde bei  

Betrachtung von Tat-

verdächtigenbelastungs-

zahlen zudem, dass es 

Gruppen nichtdeutscher 

Personen gibt, die eine 

niedrigere oder ähnlich 

hohe Kriminalitätsbelas-

tung aufweisen wie deut-

sche Staatsangehörige, 

z.B. Personen aus Ja-

pan, Finnland, Kanada 

oder Österreich. Eine 

solch differenzierte Be-

trachtung findet sich al-

lerdings selten; im öf-

fentlichen Diskurs wird 

Migration und Kriminali-

sche, polnische und af-

ghanische Tatverdächti-

ge. Gleichwohl ist eine 

Einordnung dieser Zah-

len nur dann möglich, 

wenn parallel dazu die 

Bevölkerungszahlen be-

trachtet werden. Türki-

sche Personen stellen 

bspw. die größte nicht-

deutsche Bevölkerungs-

gruppe (gefolgt von polni-

schen, syrischen und 

rumänischen Personen), 

weshalb es nicht über-

rascht, dass sie viele Tat-

MIGRATION UND KRIMINALITÄT  

zählen zudem bspw. 

Urlaubsgäste oder 

Durchreisende (2017 

immerhin 27.119 Tatver-

dächtige; seit 2018 wer-

den diese Kategorien 

nicht mehr in der Krimi-

nalstatistik ausgewie-

sen). All diese Gruppen 

werden in der Bevölke-

rungsstatistik nicht er-

fasst. Tatverdächtigen-

belastungszahlen zu 

ausländischen Gruppen 

werden daher die tat-

sächliche Kriminalitäts-

„Tatverdächtigenbelastungs-

zahlen zu ausländischen 

Gruppen werden daher die 

tatsächliche 

Kriminalitätsbelastung immer 

überschätzen“ 

Abbildung 1: Entwicklung der Anzahl 

deutscher und nicht-deutscher  

Tatverdächtiger  
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erfolgt. Ferner dürfte 

eine Rolle spielen, dass 

man weniger Hemmun-

gen hat, einer unbe-

kannten angreifenden 

Person durch die Anzei-

ge erheblichen Ärger zu 

bereiten. Bei einem Tä-

ter oder einer Täterin 

aus dem persönlichen 

Umfeld mit gleicher Her-

kunft wird das Opfer 

eher zögern, da es dann 

auch die Sorge hat, sich 

rechtfertigen zu müssen 

oder gar vom Täter oder 

mit Migrationshintergrund 

erlebt zu haben, beträgt 

die Anzeigerate 27,2 % 

(Pfeiffer et al., 2018). 

Warum ethnische Fremd-

heit mit einer erhöhten 

Anzeigerate einhergeht, 

ist bislang nicht abschlie-

ßend geklärt. Hier mag 

eine Rolle spielen, dass 

allein die sprachlichen 

Möglichkeiten der Kon-

fliktbeseitigung begrenzt 

sind und daher eine De-

legation der Konfliktrege-

lung an eine dritte Partei 

„Ausländische Personen sind 

durchschnittlich jünger und 

häufiger männlichen 

Geschlechts; beide Faktoren 

stehen aber grundsätzlich mit 

einer höheren 

Kriminalitätsbelastung.“ 

inländischen Bevölke-

rung in erheblicher Wei-

se abweicht: Ausländi-

sche Personen sind 

durchschnittlich jünger 

und häufiger männli-

chen Geschlechts; bei-

de Faktoren stehen aber 

grundsätzlich mit einer 

höheren Kriminalitätsbe-

lastung in Beziehung. 

Zudem leben sie eher in 

Großstädten und weisen 

durchschnittlich einen 

niedrigeren sozioökono-

mischen Status auf – 

ebenfalls Faktoren, die 

mit der Kriminalitätsbe-

lastung in Beziehung 

gebracht werden kön-

nen. Vergleiche zwi-

schen in- und ausländi-

schen Personen sollten 

diese Faktoren berück-

sichtigen, was mit Krimi-

nalstatistiken weitestge-

hend nicht möglich ist, 

da nicht alle diese rele-

vanten Informationen zu 

den Tatverdächtigen 

miterfasst werden. Zu 

berücksichtigen ist wei-

belastung immer über-

schätzen.  

Die Polizeiliche Kriminal-

statistik hat daneben 

aber noch weitere Limita-

tion, die gerade die ver-

gleichende Betrachtung 

der Kriminalitätsbelas-

tung deutscher und aus-

ländischer Personen er-

schweren. Zu beachten 

ist bspw., dass die Sozi-

alstruktur der ausländi-

schen Bevölkerung von 

der Sozialstruktur der 

die angezeigt oder von 

der Polizei selbst aufge-

deckt werden. Aus  

verschiedenen Befra-

gungsstudien ist be-

kannt, dass Täterinnen 

und Täter mit Migrati-

onshintergrund häufiger 

angezeigt werden als 

Täterinnen und Täter 

ohne Migrationshinter-

grund (u.a. Mansel/

Albrecht 2003). Jugend-

befragungen zeigen 

bspw., dass als ethnisch 

fremd eingeschätzte 

Täterinnen und Täter ca. 

doppelt so häufig ange-

zeigt werden wie eth-

nisch gleiche Täterinnen 

und Täter. Wenn ein 

deutsches Opfer davon 

ausgeht von einem deut-

schen Täter bzw. einer 

deutschen Täterin angrif-

fen worden zu sein, er-

folgt in 13,0 % der Fälle 

eine Anzeige; wenn al-

lerdings ein deutsches 

Opfer annimmt eine  

Gewalttat durch einen 

Täter bzw. eine Täterin 

terhin, wie gezeigt, dass 

eine Betrachtung aller 

Straftaten verdeckt, dass 

einzelne Delikte fast aus-

schließlich nur von aus-

ländischen Personen 

begangen werden kön-

nen. Diese Delikte sollten 

bei vergleichenden Ana-

lysen daher nicht berück-

sichtigt werden. 

Ein weiteres Problem der 

Polizeilichen Kriminalsta-

tistik ist, dass nur solche 

Delikte registriert werden, 
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der Täterin unter Druck 

gesetzt zu werden.  

2. Befunde des Dun-

kelfeldes 

Dunkelfeldstudien sind 

geeignet, verschiedene 

Probleme der Polizeili-

chen Kriminalstatistik zu 

beheben. Diese sind 

meist als Befragungen 

von bestenfalls reprä-

sentativen Stichproben 

(für die Bevölkerung 

bzw. einzelne Alters-

gruppen) angelegt. Das 

„Warum ethnische Fremdheit 

mit einer erhöhten 

Anzeigerate einhergeht, ist 

bislang nicht abschließend 

geklärt. Hier mag eine Rolle 

spielen, dass allein die 

sprachlichen Möglichkeiten 

der Konfliktbeseitigung 

begrenzt sind und daher eine 

Delegation der 

Konfliktregelung an eine 

dritte Partei erfolgt.“  
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derschulen mit einem 

anderen Schwerpunkt 

als dem Schwerpunkt 

Lernen. In den ausge-

wählten Klassen erfolg-

ten schriftliche Befra-

gungen (2019 teilweise 

Online-Befragungen), 

die von geschulten Test-

leiterinnen und Testlei-

tern beaufsichtigt wur-

den. Die Freiwilligkeit 

der Teilnahme ebenso 

wie die Anonymität der 

Befragung waren ge-

währleistet. 

über 41.500 Jugendli-

chen zugrunde liegen. 

Das Vorgehen der Befra-

gungen gestaltete sich 

über die Befragungsjahre 

hinweg gleich: Auf Basis 

von Schullisten, auf de-

nen alle Schulklassen 

Niedersachsens aufge-

führt waren, wurden per 

Zufallsauswahl innerhalb 

einer Schulform Klassen 

für die Befragungen aus-

gewählt. Einbezogen 

wurden alle Schulformen 

mit Ausnahmen von För-

„Bei Selbstauskünften 

insbesondere zu sensiblen 

Themenbereichen erscheint 

es bspw. fraglich, inwieweit 

sozial erwünschte Antworten 

eine Rolle spielen.“ 

auf. Bei Selbstauskünf-

ten insbesondere zu 

sensiblen Themenberei-

chen erscheint es bspw. 

fraglich, inwieweit sozial 

erwünschte Antworten 

eine Rolle spielen. Zwar 

gibt es mittlerweile Stu-

dien, die die Validität 

dieses Forschungszu-

gangs bestätigen  

können (für eine Über-

sicht Thornberry/Krohn 

2000), zugleich konnte 

aber belegt werden, 

dass bei Personen  

mit Migrationshinter-

grund die Angaben weni-

ger verlässlich ausfallen 

(Köllisch/Oberwittler 

2004). Gerade mit Blick 

auf die Frage der Krimi-

nalität von Personen mit 

Migrationshintergrund ist 

ein weiteres Problem 

von Befragungsstudien 

zentral: Die Teilnahme-

bereitschaft. Bei Perso-

nen mit Migrationshinter-

grund fällt die Teilnah-

mebereitschaft in der 

Regel geringer aus als 

kriminelle Verhalten wird 

dabei durch Selbstaus-

künfte erhoben, d.h. die 

Befragten geben an, ob 

sie bestimmte Straftaten 

begangen haben bzw. 

Opfer solcher Straftaten 

geworden sind – unab-

hängig davon, ob sie 

deswegen angezeigt wur-

den bzw. Anzeige erstat-

tet haben. Dieser Weg, 

Erkenntnisse zum krimi-

nellen Verhalten zu erar-

beiten, weist allerdings 

ebenfalls Limitationen 

schliesslich Befragun-

gen von Jugendlichen 

vor (Ausnahmen u.a. 

Baier 2015b, Kunz 

2014). Nachfolgend soll 

eine solche auf Jugend-

liche bezogene, für das 

Land Niedersachsen 

wiederholt in den Jahren 

2013 bis 2019 durchge-

führte Befragung heran-

gezogen werden, um 

den Zusammenhang 

von Migration und Krimi-

nalität zu beleuchten 

(vgl. Bergmann et al. 

2017, Bergmann et al. 

2019, Krieg et al. 2020). 

Im Jahr 2013 wurden 

9.512 Jugendliche be-

fragt (Rücklaufquote 

64,4 %), im Jahr 2015 

10.638 Jugendliche 

(Rücklauf-quote 68,5 %), 

im Jahr 2017 8.938 Ju-

gendliche 

(Rücklaufquote 59,2 %) 

und im Jahr 2019 12.444 

Jugendliche (Rücklauf-

quote 41,4 %), so dass 

den nachfolgenden Aus-

wertungen Angaben von 

bei der inländischen Be-

völkerung, was bei eini-

gen Personen u.a. mit 

der Sprachbarriere zu-

sammenhängt. Dunkel-

feldstudien können damit 

Auswertungen der Krimi-

nalstatistik nicht vollstän-

dig ersetzen. Beide Quel-

len ergänzen sich viel-

mehr und sollten gemein-

sam betrachtet werden. 

Bislang liegen zu Selbst-

auskünften zu Täter-

schaften nahezu aus-
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Tabelle 2 (s. nächste 

Seite) stellt die Prä-

valenzraten verschiede-

ner Straftaten im Ver-

gleich vor, die auf Basis 

der Befragungen erzielt 

worden sind. Berichtet 

werden 12-Monats-

Prävalenzen, d.h. der 

Anteil an Befragten, die 

angegeben haben, in 

den zurückliegenden 

zwölf Monaten mindes-

tens einmal ein Delikt 

ausgeführt zu haben 

(bzw. Opfer geworden 

Seminarempfehlung: 

„Souverän umgehen mit 

Kritik “ vom 30. bis 31. 

August 2022 in Celle 
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zu sein). Für die Betrach-

tung wurden die am häu-

figsten im Jugendalter 

vorkommenden Delikte 

ausgewählt: Gewaltkrimi-

nalität, Sachbeschädi-

gung und Ladendieb-

stahl. Hinsichtlich der 

Gewaltkriminalität – be-

rücksichtigt wurde das 

Begehen von Körperver-

letzungen, Raubtaten, 

Erpressungen und sexu-

ellen Übergriffen (ohne 

sexuelle Belästigungen) 

– unterscheiden sich  

Jugendliche mit und  

ohne Migrationshinter-

grund eingeordnet, die 

diese Fragen mit 

„deutsch“ oder „Deutsch-

land“ beantworteten. So-

fern eine andere Staats-

angehörigkeit berichtet 

bzw. ein anderes Ge-

burtsland angegeben 

wurde, wurde der oder 

die Befragungsteilneh-

mende als Person mit 

Migrationshintergrund 

eingeordnet, wobei für 

die konkrete Zuordnung 

i.d.R. die Herkunft der 

Mutter den Ausschlag 

gab. 

Tabelle 2 enthält zudem 

zusätzlich zwei Informati-
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grund recht deutlich 

voneinander: Die Prä-

valenzraten liegen bei 

den Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund 

durchweg fast doppelt 

so hoch wie bei den Ju-

gendlichen ohne Migra-

tionshintergrund. Bei der 

Sachbeschädigung er-

gibt sich hingegen kein 

bedeutsamer Unter-

schied; beim Ladendieb-

stahl ist die Prävalenz-

rate der Jugendlichen 

mit Migrationshinter-

grund wiederum höher 

als die der Jugendlichen 

ohne Migrationshinter-

grund, wobei die Abstän-

de deutlich niedriger 

ausfallen als bei der Ge-

walttäterschaft. 

Um den Migrationsstatus 

der Jugendlichen zu be-

stimmen, wurden die 

Jugendlichen gebeten, 

anzugeben, wo sie bzw. 

die leiblichen Eltern ge-

boren wurden und wel-

che Staatsangehörigkeit 

sie bzw. die Eltern besit-

zen. Es werden all jene 

Jugendliche als solche 

ohne Migrationshinter-

„Erstens wird gezeigt, dass 

nicht nur die Täterschaft, 

sondern auch die Gewalt-

Opferschaft unter 

Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund 

verbreiteter ist als unter 

Jugendlichen ohne 

Migrationshintergrund.“ 

onen: Erstens wird ge-

zeigt, dass nicht nur die 

Täterschaft, sondern 

auch die Gewalt-

Opferschaft unter Ju-

gendlichen mit Migrati-

onshintergrund verbrei-

teter ist als unter Ju-

gendlichen ohne Migra-

tionshintergrund. Dies 

geht in der Diskussion 

um das Themenfeld 

Migration und Kriminali-

tät häufig verloren: Ge-

walt von Personen mit 

Migrationshintergrund 

richtet sich auch gegen 

Personen mit Migrati-

onshintergrund. Zwei-

tens zeigt sich für alle 

betrachteten Prävalenz-

raten ein ähnlicher Trend 

im Zeitvergleich: Von 

2013 bis 2015 kommt es 

zu einem Rückgang der 

Prävalenzraten, d.h. die 

Jugendlichen begehen 

seltener Straftaten. Im 

Anschluss steigen die 

Raten wieder mehr oder 

weniger stark an. Im 

Dunkelfeld ergibt sich in 

jüngerer Zeit also wieder 

eine Zunahme kriminel-

len Verhaltens, was sich 

im Übrigen auch im Hell-

feld zeigt (vgl. Baier et 

al. 2021).  

  2013 2015 2017 2019 

Gewalttäterschaft 
kein Migrationshintergrund 6,7 5,1 6,0 6,0 

mit Migrationshintergrund 11,6 9,2 11,5 10,8 

Ladendiebstahl 
kein Migrationshintergrund 4,6 3,6 3,3 4,7 

mit Migrationshintergrund 6,8 5,3 6,5 7,1 

Sachbeschädigung 
kein Migrationshintergrund 6,5 4,7 5,3 6,0 

mit Migrationshintergrund 5,8 5,3 5,5 6,3 

Gewaltopferschaft 
kein Migrationshintergrund 12,1 10,9 12,1 13,0 

mit Migrationshintergrund 16,4 16,4 18,5 17,7 

Tabelle 2: Prävalenzraten (letzte zwölf Monate) verschiedener Opfer- und Täterschaften (in %) 
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Da sich für den Bereich 

der Gewaltkriminalität 

eine besonders hohe 

Prävalenzrate von Ju-

gendlichen mit Migrati-

onshintergrund im Ver-

gleich zu Jugendlichen 

ohne Migrationshinter-

grund zeigt, wurden die 

Raten noch einmal ge-

trennt für verschiedene 

Gruppen berechnet. Die 

Ergebnisse finden sich in 

Abbildung 2, wobei 

gleichzeitig 95-%-

Konfidenzintervalle ange-

geben sind. Wenn sich 

die Intervalle zweier 

onshintergrund signifikant 

unterscheidet. Die zweit-

höchste Rate findet sich 

für Jugendliche mit türki-

scher Migrationsge-

schichte, die dritthöchste 

Rate für Jugendliche mit 

einem Migrationshinter-

grund aus islamischen 

Ländern (insbesondere 

Libanon, Syrien, Irak, 

Afghanistan und Iran), 

wobei sich diese Raten 
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Gruppen überlappen, 

unterscheiden sich die 

Raten nicht signifikant; 

bei nicht überlappenden 

Intervallen ist hingegen 

von einem signifikanten 

Unterschied auszuge-

hen. Einbezogen wur-

den alle Befragten der 

Jahre 2013 bis 2019 

(kumulierte Daten). Zu-

nächst wird deutlich, 

dass Jugendliche ohne 

Migrationsgeschichte 

mit 5,9 % die niedrigste 

Rate aufweisen, die sich 

von allen anderen Grup-

pen mit Ausnahme der 

asiatischen Jugendli-

chen signifikant unter-

scheidet. Asiatische Ju-

gendliche weisen eine 

Gewalttäterrate von 6,4 

% auf, bei einem insge-

samt größeren Konfiden-

zintervall (aufgrund der 

deutlich niedrigeren Fall-

zahl). Die höchste Rate 

ist für Jugendliche mit 

einem Migrationshinter-

grund aus Ländern des 

ehemaligen Jugoslawi-

ens festzustellen (14,9 

%), die sich auch von 

einigen Gruppen Ju-

gendlicher mit Migrati-

„Die erhöhten Gewaltraten 

Jugendlicher mit 

Migrationshintergrund sind 

zweifelsohne 

erklärungsbedürftig. Ein 

möglicher Erklärungsansatz 

hierfür fokussiert auf die 

sozial-strukturelle 

Benachteiligung von 

Menschen mit 

Migrationshintergrund.“ 

nicht signifikant von den 

meisten anderen Grup-

pen (Ausnahme: Ju-

gendliche ohne und mit 

asiatischem Migrations-

hintergrund) unterschei-

den. 

Die erhöhten Gewaltra-

ten Jugendlicher mit 

Migrationshintergrund 

sind zweifelsohne erklä-

rungsbedürftig. Ein 

möglicher Erklärungsan-

satz hierfür fokussiert 

auf die sozial-strukturelle 

Benachteiligung von 

Menschen mit Migrati-

onshintergrund. Walburg 

(2014) formuliert bspw.: 

„Erhöhte Gewaltrisiken 

[...] scheinen [...] mit den 

Lebenslagen zusammen 

zu hängen, die typi-

scherweise mit Migration 

verbunden sind“ (S. 12), 

Abbildung 2: Gewaltprävalenzraten (letzte zwölf Monate) nach Herkunft 
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Gewaltverhalten. Bei 

Betrachtung möglicher 

kultureller Unterschiede 

zwischen Jugendlichen 

mit und ohne Migrati-

onshintergrund sollten 

die Unterschiede im Er-

ziehungsverhalten da-

her mit betrachtet wer-

den. 

Anhand der niedersach-

senweiten Jugendbefra-

gungen 2013 bis 2019 

wurden beide Erklä-

rungsansätze einer Prü-

fung unterzogen. Tabel-

tungen eng mit Gewalt-

verhalten verknüpft sind 

und zugleich Unterschie-

de im Gewaltniveau ver-

schiedener ethnischer 

Gruppen erklären kön-

nen. Diese Werthaltun-

gen werden u.a. durch 

eine gewaltsame Erzie-

hung in der Familie ver-

mittelt. Erziehungsvor-

stellungen und –praktiken 

sind ebenso kulturell ge-

prägt. Kinder und Ju-

gendliche, die Gewalt in 

der Familie erleben, nei-

gen häufiger zu eigenem 

d.h. dass „Unterschiede 

in der Gewalttätigkeit 

verschwinden [...], wenn 

die ungünstige Bildungs-

beteiligung von Migran-

tenjugendlichen berück-

sichtigt wird“ (S. 20). Die 

soziale Benachteiligung 

wird damit vor allem auf 

den Bereich der Bil-

dungsbeteiligung bezo-

gen. Dies ist für Jugendli-

che sicherlich ein besse-

rer Indikator als andere 

Maße des sozioökonomi-

schen Status, die sich auf 

die Stellung im Erwerbs-

leben beziehen (z.B. Ar-

wicklung ethnischer und 

nationaler Identitäten 

(Oppedal 2006, Ward et 

al. 2001). Darüber hinaus 

sehen sich Personen mit 

Migrationshintergrund 

häufig mit akkulturations-

bedingten Belastungsfak-

toren wie z.B. Diskrimi-

nierung und Sprachprob-

lemen konfrontiert 

(Titzmann et al., 2011). In 

Auseinandersetzung mit 
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le 2 (s. Seite 34) berich-

tet die Ergebnisse binär-

logistischer Regressi-

onsanalysen. Die zu 

erklärende Variable ist, 

ob in den zurückliegen-

den zwölf Monaten min-

destens einmal Gewalt 

ausgeübt wurde oder 

nicht. In Modell I werden 

nur die verschiedenen 

Gruppen Jugendlicher 

mit und ohne Migrati-

onshintergrund, das Er-

hebungsjahr (mit dem 

Jahr 2015 als Referenz-

jahr, da sich hier die 

beitslosigkeit, Prestige). 

Ein weiterer Erklärungs-

ansatz bezieht zusätz-

lich kulturelle Faktoren 

in die Überlegungen mit 

ein. Angenommen wird, 

dass Menschen mit Mig-

rationshintergrund die 

kulturellen Überzeugun-

gen ihres Herkunftslan-

des nach der Einwande-

rung nach Deutschland 

nicht einfach ablegen. 

Generell gilt, dass Ju-

gendliche mit Migrati-

onshintergrund zusätz-

lich zu den normativen 

Entwicklungsaufgaben, 

akkulturationsbedingte 

Aufgaben bewältigen 

müssen, die sich aus der 

Begegnung von zwei 

Kulturen ergeben. Diese 

Aufgaben betreffen die 

soziokulturelle und psy-

chologische Anpassung 

und beinhalten z.B. den 

Umgang mit kulturellen 

Unterschieden, das Er-

lernen einer neuen Spra-

che, den Erwerb kulturell 

angemessener Werte, 

Überzeugungen, Fähig-

keiten und Verhaltens-

weisen sowie die Ent-

„Generell gilt, dass 

Jugendliche mit 

Migrationshintergrund 

zusätzlich zu den normativen 

Entwicklungsaufgaben, 

akkulturationsbedingte 

Aufgaben bewältigen 

müssen, die sich aus der 

Begegnung von zwei 

Kulturen ergeben.“ 

diesen Aufgaben und 

Erfahrungen und als 

Reaktion auf eine aus-

bleibende Integration ist 

denkbar, dass spezifi-

sche Normen und Wer-

torientierungen, die  

der freiheitlich-demokra-

tischen Ordnung entge-

genstehen, eine ver-

stärkte Rückbesinnung 

erfahren (Enzmann et 

al. 2004, S. 267). Dies 

wird bspw. für die  

sog. Gewalt legitimieren-

den Männlichkeitsnor-

men vermutet. Dabei 

handelt es sich um Wert-

haltungen, die Gewalt 

zur Verteidigung der Eh-

re gutheißen. Die Analy-

sen von Enzmann et al. 

(2004), Wilmers et al. 

(2002) oder Baier und 

Pfeiffer (2007) bestäti-

gen, dass diese Werthal-
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mung zu Männlichkeits-

normen. Das Erleben 

schwerer elterlicher Ge-

walt wurde dadurch er-

hoben, dass die Ju-

gendlichen mitteilen 

sollten, ob die Eltern in 

der Kindheit oder den 

letzten zwölf Monaten 

folgende Verhaltenswei-

sen gezeigt haben: mich 

mit einem Gegenstand 

geschlagen, mich mit 

der Faust geschlagen 

oder mich getreten, 

mich geprügelt/

zusammengeschlagen. 

46,1 % der Jugendlichen 

mit asiatischem Hinter-

grund (höchste Rate). 

Der sozial-strukturelle 

Erklärungsansatz ist in-

sofern von untergeordne-

ter Bedeutung für die 

Erklärung der ethnischen 

Unterschiede im Gewalt-

verhalten.  

Im dritten Modell werden 

zwei kulturelle Faktoren 

berücksichtigt. Hierzu 

zählen das Erleben 

schwerer innerfamiliärer 

Gewalt und die Zustim-

niedrigste Rate zeigte) 

und das Geschlecht be-

rücksichtigt. Die Ergeb-

nisse zeigen, dass männ-

liche Jugendliche ein 

3,5faches Risiko der Ge-

walttäterschaft aufweisen 

verglichen mit weiblichen 

Jugendlichen. Im Ver-

gleich zum Jahr 2015 

liegt die Gewaltprävalenz 

in allen anderen Jahren 

um ca. das 1,3fache sig-

nifikant höher. Zudem 

bestätigt sich, dass sich 

Jugendliche mit asiati-

schem Migrationshinter-

grund nicht signifikant 

Gewalt ausgeführt. Für 

den Bezug staatlicher 

Transferleistungen ergibt 

sich ein geringer, gewalt-

steigernder Effekt. 

Gleichzeitig, und das ist 

der entscheidende Punkt, 

verändern sich die Koeffi-

zienten zu den verschie-

denen Gruppen an Ju-

gendlichen mit Migrati-

onshintergrund kaum im 

Vergleich zum ersten 

MIGRATION UND KRIMINALITÄT  

Männlichkeitsnormen 

wurden über vier Aussa-

gen wie «Ein Mann soll-

te bereit sein, Frau und 

Kinder mit Gewalt zu 

verteidigen» oder «Der 

Mann ist das Oberhaupt 

der Familie und darf 

sich notfalls auch mit 

Gewalt durchsetzen» 

erfasst. 

Die Ergebnisse belegen 

erstens, dass beide 

Merkmale bedeutsame 

Einflussfaktoren des 

Gewaltverhaltens sind: 

von Jugendlichen ohne 

Migrationsgeschichte 

hinsichtlich der Gewalt-

prävalenz unterschei-

den. Jugendliche aus 

Ländern des ehemali-

gen Jugoslawiens wei-

sen hingegen ein 

2,8fach erhöhtes Risiko 

der Gewalttäterschaft 

auf, alle anderen Ju-

gendlichen ein 1,9fach 

erhöhtes Risiko. 

Das zweite Modell be-

rücksichtigt zwei sozial-

strukturelle Faktoren, 

zum einen die besuchte 

Schulform und zum an-

deren den familiären 

Bezug staatlicher Trans-

ferleistungen (mind. ein 

Elternteil arbeitslos bzw. 

Bezug von Arbeitslosen-

geld/Sozialhilfe). Insbe-

sondere für den Schul-

besuch finden sich enge 

Zusammenhänge mit der 

Gewalttäterschaft: Ju-

gendliche, die ein mittle-

res Schulniveau besu-

chen (Real-, Gesamt-, 

Oberschule) und Ju-

gendliche, die ein Gym-

nasium besuchen, ha-

ben signifikant seltener 

„Insbesondere für den 

Schulbesuch finden sich 

enge Zusammenhänge mit 

der Gewalttäterschaft: 

Jugendliche, die ein mittleres 

Schulniveau besuchen (Real-, 

Gesamt-, Oberschule) und 

Jugendliche, die ein 

Gymnasium besuchen, haben 

signifikant seltener Gewalt 

ausgeführt.“ 

Modell. Jugendliche mit 

Migrationsgeschichte 

aus Ländern des ehe-

maligen Jugoslawiens 

erweisen sich auch 

nach Kontrolle der sozi-

al-strukturellen Situation 

als 2,5mal häufiger ge-

walttätig, andere Ju-

gendliche 1,8mal häufi-

ger. Diese nur schwa-

che Bedeutung der sozi-

al-strukturellen Situation 

ist damit zu begründen, 

dass sich die Gruppen 

mit Blick auf bspw. die 

Schulform eher gering 

unterscheiden: Während 

Jugendliche ohne Migra-

tionshintergrund zu 37,1 

% ein Gymnasium besu-

chen, gilt gleiches für 

21,6 % der Jugendlichen 

mit Migrationsgeschichte 

aus islamischen Ländern 

(niedrigste Rate) und 

Seminarempfehlung: 

Bundesweites Forum: 

Sicherungsverwahrung 

vom 07. bis 08. Novem-

ber 2022 in Celle 
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gen zu ca. 25 %. Ju-

gendliche ohne Migrati-

onshintergrund stimmen 

Männlichkeitsnormen 

nur zu 6,5 % zu, Ju-

gendliche mit türki-

schem Hintergrund oder 

mit Hintergrund aus 

Ländern des ehemali-

gen Jugoslawiens bzw. 

islamischen Ländern 

hingegen zu über 20 %.  

3. Diskussion 

Die Analyse des Zusam-

menhangs von Migrati-

on und Kriminalität ist 

Die Unterschiede, die 

zwischen Jugendlichen 

mit und ohne Migrations-

hintergrund hinsichtlich 

der zwei berücksichtigten 

kulturellen Faktoren be-

stehen, sind bemerkens-

wert. So haben Jugendli-

che ohne Migrationsge-

schichte nur zu 9,8 % 

schwere elterliche Gewalt 

erlebt, Jugendliche mit 

türkischem Hintergrund 

oder Hintergrund aus 

Ländern des ehemaligen 

Jugoslawiens bzw. isla-

mischen Ländern hinge-

„Die Analyse des 

Zusammenhangs von 

Migration und Kriminalität ist 

ein heikles Thema. In 

kriminalpolitischen 

Diskussionen wird dieses 

Thema gern 

instrumentalisiert, um 

Forderungen nach einem 

restriktiveren 

Migrationsregime oder nach 

mehr Sicherheitsmaßnahmen 

zu formulieren.“ 

Das Risiko, Gewalt aus-

zuüben, steigt um das 

2,2fache, wenn schwere 

elterliche Gewalterfah-

rungen gemacht wurden. 

Und je stärker Jugendli-

che Männlichkeitsnormen 

zustimmen, umso eher 

haben sie Gewaltverhal-

ten ausgeführt. Zweitens 

reduzieren sich die Koef-

fizienten zur ethnischen 

Zugehörigkeit deutlich. 

MIGRATION UND KRIMINALITÄT  

ein heikles Thema. In 

kriminalpolitischen Dis-

kussionen wird dieses 

Thema gern instrumen-

talisiert, um Forderun-

gen nach einem restrik-

tiveren Migrationsre-

gime oder nach mehr 

Sicherheitsmaßnahmen 

zu formulieren. Die wis-

senschaftliche Analyse 

des Zusammenhangs ist 

zugleich mit verschiede-

nen methodischen Her-

ausforderungen kon-

frontiert, die einfache 

Aussagen verbieten. Die 

Jugendliche mit Migrati-

onsgeschichte aus Län-

dern des ehemaligen 

Jugoslawiens sind nach 

Kontrolle der kulturellen 

Merkmale nur noch 

1,5mal häufiger Gewalt-

täterinnen oder Gewalt-

täter, andere Jugendli-

che nur noch 1,2mal 

häufiger. Der kulturelle 

Erklärungsansatz erhält 

daher anhand der nie-

dersachsenweiten Ju-

gendbefragungen Bestä-

tigung, auch wenn wei-

terhin signifikant erhöhte 

Gewaltraten für die zwei 

Gruppen an Jugendli-

chen mit Migrationshin-

tergrund bestehen. Ana-

lysen, die weitere Erklä-

rungsfaktoren prüfen, 

erscheinen daher not-

wendig.  

 Modell I  Modell II  Modell III  

Migrationshintergrund: Keiner Referenz  Referenz  Referenz  

Migrationshintergrund: Asien 1.177  1.207  0.777  

Migrationshintergrund: ehem. Jugoslawien 2.813 *** 2.525 *** 1.525 *** 

Migrationshintergrund: andere Länder 1.933 *** 1.793 *** 1.171 ** 

Jahr: 2015 Referenz  Referenz  Referenz  

Jahr: 2013 1.306 *** 1.307 *** 1.269 *** 

Jahr: 2017 1.278 *** 1.310 *** 1.088  

Jahr: 2019 1.193 ** 1.221 *** 0.958  

Geschlecht: männlich 3.553 *** 3.475 *** 2.579 *** 

Besuch: Förder-/Hauptschule    Referenz  Referenz  

Besuch: Real-/Ober-/Gesamtschule    0.637 *** 0.708 *** 

Besuch: Gymnasium    0.386 *** 0.498 *** 

abhängig von staatlichen Transferleistungen    1.168 * 1.005  

Erleben schwerer elterlicher Gewalt      2.221 *** 

Zustimmung zu Männlichkeitsnormen      2.634 *** 

N 37783  37783  37783  

Nagelkerkes R
2
 0.073  0.085  0.166  

Tabelle 3: Einflussfaktoren der Gewaltprävalenzraten (letzte zwölf Monate; binär-logistische Regressionsanalyse;  

abgebildet: Exp(B); * p < .05, ** p < .01, *** p < .001) 
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Migration und Integrati-

on zu untersuchen, ist, 

dass sich die Zuwande-

rung nach Deutschland 

je nach geopolitischer 

Lage ändert, d.h. neue 

Migrantengruppen nach 

Deutschland kommen, 

die teilweise wiederum 

spezifische Belastungs-

faktoren aufweisen, die 

wiederum Gewaltverhal-

ten und Kriminalität be-

dingen können. Dies gilt 

bspw. mit Blick auf die 

nach 2015 zugewander-

ten Geflüchteten, zu 

gen. Diese (familien)

kulturellen Faktoren müs-

sen ebenfalls verstärkt in 

der Präventionsarbeit 

berücksichtigt werden, 

soll die höhere Gewaltbe-

lastung reduziert und 

Gewalt insgesamt verhin-

dert werden (denn auch 

bei Jugendlichen ohne 

Migrationsgeschichte 

stellen diese Merkmale 

wichtige Einflussfaktoren 

dar). 

Ein letztes Argument, 

den Zusammenhang von 

„Diese (familien)kulturellen 

Faktoren müssen ebenfalls 

verstärkt in der 

Präventionsarbeit 

berücksichtigt werden, soll 

die höhere Gewaltbelastung 

reduziert und Gewalt 

insgesamt verhindert 

werden.“ 

Polizeiliche Kriminalsta-

tistik folgt eigenen  

Konstruktionslogiken, die 

dazu führen, dass Unter-

schiede zwischen deut-

schen und ausländischen 

Personen im kriminellen 

Verhalten eher über-

schätzt werden; sie lie-

fern zudem nur bedingt 

Möglichkeiten, diese 

Überschätzung zu korri-

gieren. Dunkelfeldbefra-

gungen sind immer mit 

dem Problem der Er-

reichbarkeit verschiede-

ner Bevölkerungsgrup-

pen sowie sozial er-

und Kriminalität Hand-

lungsfelder auf, die poli-

tisch und gesellschaftli-

che zu adressieren sind. 

Die vorgestellten Analy-

sen weisen bspw. nach, 

dass verschiedene Mig-

rantengruppen schlechter 

ins Bildungssystem inte-

griert sind als Jugendli-

che ohne Migrationshin-

tergrund – dies ist auch 

relevant für das Gewalt-

MIGRATION UND KRIMINALITÄT  

denen bislang weitest-

gehend nur Daten aus 

dem Polizeilichen Hell-

feld bekannt sind (u.a. 

Pfeiffer et al. 2018). 

Dunkelfeldbefragungen, 

die bestenfalls durch 

qualitative Studien zu 

den Besonderheiten 

dieser neu zuwandern-

den Bevölkerungsgrup-

pen vorbereitet werden, 

wären daher wün-

schenswert und sicher-

lich ebenso erkenntnis-

reich, wie die Dunkel-

feldbefragungen der 

wünschten Antwortver-

haltens konfrontiert, so 

dass auch diese Daten-

quelle Nachteile in Be-

zug auf das Thema Mig-

ration und Kriminalität 

aufweist. 

Ein möglicher Umgang 

mit diesen Herausforde-

rungen könnte sein, 

ganz auf die Analyse 

des Themas zu verzich-

ten. Insofern die Staats-

angehörigkeit oder der 

Migrationshintergrund 

per se keine Ursache für 

ein Verhalten sein kann 

– es handelt ja nicht der 

Pass, sondern der Trä-

ger bzw. Trägerin des 

Passes aufgrund seiner/

ihrer Sozialisationsge-

schichte – wäre ein sol-

cher Verzicht durchaus 

stringent. Er wird aber 

einerseits der Bevölke-

rung nicht zu vermitteln 

sein; schnell würde der 

Verdacht entstehen, 

dass „unliebsame Fak-

ten“ ignoriert werden 

sollen. Andererseits, und 

sehr viel wichtiger, zeigt 

die Analyse des Zusam-

menhangs von Migration 

„Andererseits, und sehr viel 

wichtiger, zeigt die Analyse 

des Zusammenhangs von 

Migration und Kriminalität 

Handlungsfelder auf, die 

politisch und gesellschaftlich 

zu adressieren sind.“ 

verhalten. Weitere An-

strengungen zur Bil-

dungsintegration sind 

daher notwendig. Dass 

Jugendliche mit Migrati-

onshintergrund dabei 

akkulturationsbedingten 

Belastungsfaktoren wie 

Sprachbarrieren und 

Diskriminierung ausge-

setzt sind, sollte dabei 

beachtet werden. Die 

Unterstützung der Be-

wältigung der akkulturati-

onsspezifischen Ent-

wicklungsaufgaben ist 

daher von besonderer 

Bedeutung. Zudem zei-

gen die Analysen, dass 

die deutlich weitere Ver-

breitung von elterlicher 

Gewalt und von Männ-

lichkeitsnormen in ver-

schiedenen Migranten-

gruppen deren höheres 

Gewaltverhalten bedin-
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 Konzeption und Durchführung 

individueller Personalauswahl-

verfahren (Assessment Center) 

für Führungskräfte  

 Managementtrainings zur Förde-

rung und Weiterentwicklung von 

Nachwuchsführungskräften 

 Trainings, Veranstaltungen und 

Beratung im Bereich Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit 

(Medienakademie der nieder-

sächsischen Justiz) 

 Beratung und Coaching von Füh-

rungskräften 

 Informationen über Trends und 

aktuelle Veränderungsprozesse 

im Justizvollzug  u. a. durch die 

Herausgabe unseres Newsletters 

Die Räume der Führungsakademie 

für den Justizvollzug befinden sich 

in der Fuhsestraße 30 in Celle. Dort 

stehen auch Tagungsmöglichkeiten 

zur Verfügung.  

An Führungskräfte werden 

überall hohe Anforderungen ge-

stellt. Für Sie als Führungskräfte 

im Justizvollzug gilt das ganz 

besonders. Auf Sie konzentrieren 

sich nicht nur die Erwartungen 

Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, sondern auch die der Ge-

fangenen und der Öffentlichkeit. 

Erwartungen, die nicht einfach zu 

erfüllen sind. Wie können Sie 

vorhandene Ressourcen besser 

nutzen? Wie begleiten Sie Ver-

änderungsprozesse begleitet und 

initiieren Innovationen? Wie ge-

hen Sie professionell mit den 

Medien um? Wir unterstützen Sie 

als Führungskraft im Justizvoll-

zug bei der Wahrnehmung Ihrer 

vielfältigen Aufgaben. 

Wir bieten an: 

 Organisation von Veranstaltun-

gen zu aktuellen Themen  

 Beratung bei Projekten und 

Organisationsentwicklung 

Die Räumlichkeiten der Führungsakademie 

befinden sich in der Fuhsestraße 30 in Celle 

Die Führungsakademie...  

https://bildungsinstitut-

justizvollzug.niedersachsen.de/  
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